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Erstes Statt.

Ortsstatut
betreffend die Reinigung der öffentlichen Wege in der

Gemeinde Hirschberg.
Aufgrund des 8 6 der Landgemeindeordnung dom 4. August

1897, der §§ 1, 4 und 5 des Gesetzes über die Reinigung
öffentlicher Wege vom 1. Juli 1912 (G.-S . S . 187) und des
Beschlusses der Gemeindevertretung vom 9. August 1913 wird
für den Gemcindebezirk Hirschberg folgendes Ortsstatut er¬
lassen:

8 1.
Die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung ein¬

schließlich der Schneeräumung , des Bestreuens mit abstumpfen¬
den Stoffen bei Schnee- und Eisglätte und des Besprengens
zur Verhinderung der Staubentwicklung aller öffentlichen Wege
innerhalb des Gemeindebezirks wird den Eigentümern der an¬
grenzenden Grundstücke übertragen . Gleich bleibt , ob die Grund¬
stücke bebaut oder unbebaut sind.

Die Reinigungspflicht erstreckt sich in der ganzen Breite
des Grundstückes auf den Bürgersteig , einschließlich des Bord¬
steines , die Straßenrinne und die Hälfte des Fahrdammes.
Liegt ein Grundstück an einer Straßenecke , so hat der Reini¬
gungspflichtige auf beiden Straßenseiten die Reinigung zu
besorgen.

Zur Straßenreinigung gehört auch das Freihalten der
Straßenrinnen von Schnee und Eis bei Frostwetter.

8 2.
Den Eigentümern werden die Wohnungsberechtigten

(8 1093 B . G.-B .) sowie solche zur Nutzung oder zum Gebrauch
dinglich Berechtigte gleichgestellt, denen nicht bloß eine Grund¬
dienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit
zusteht.

8 3.
Die Grundstückseigentümer sind an erster Stelle , die nach

8 2 Verpflichteten an zweiter Stelle zur polizeimäßigen Reini¬
gung verpflichtete Bei Leistungsunfähigkeit eines Anliegers
ist an seiner Stelle die Gemeinde zur polizeimäßigen Reinigung
verpflichtet . Hat für den zur polizeimäßigen Reinigung Ver¬
pflichteten ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber mit
deren Zustimmung durch schriftliche oder protokollarische Er¬
klärung die Ausführung der Reinigung übernommen , so ist
er zur polizeimäßigen Reinigung öffentlich-rechtlich verpflichtet.
Auch steht dem Gcmeindcvorstand das Recht zu, in einzelnen
Fällen gegen Zahlung einer bestimmten Abgabe die Reini¬
gungspflicht gemeindeseitig zu übernehmen.

8 4.
Die zur Straßenreinigung Verpflichteten können sich

gemeinschaftlich gegen Haftpflicht versichern, der sie wegen
Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der ihnen durch
dieses Ortsstatut auferlegten Verpflichtungen ausgesetzt sind.
Die Gemeinde ist auf Antrag verpflichtet , den Abschluß
einer solchen Versicherung nach näherer Vereinbarung mit
den Verpflichteten herbeizuführen.

^ § 5‘
Die nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1912

bestehende Pflicht zur polizeimäßigen Reinigung der einen
Bestandteil öffentlicher Wege bildenden Brücken, Durchlässe
und ähnlicher Bauwerke unterhalb der Oberfläche des Weges
fällt dem zu ihrer Unterhaltung öffentlich-rechtlich Verpflich¬
teten zur Last, sie wird durch dieses Statut nicht berührt.

§ 6-
Dieses Ortsstatut tritt rückwirkend mit dem 1. April

d- Js . in Kraft.
Hirschberg, den 15. September 1913.

Der Bürgermeister : Decker.
Die Zustimmung zu vorstehendem Ortsstatut wird hier¬

mit erteilt.
Hirschberg, den 15. September 1913.
Die Polizeiverwaltung : Der Bürgermeister : Decker.

Genehmigt.
Dillenburg, den 31. Oktober 1913.

Der Kreisausschuß des Dillkreises : v. Z i tze w i tz.

polizeioerordnung.
... Aufgrund der §8 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung
Uber die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landes-
erlen vom 20. September 1867 wird für den Bezirk der

iasfl '^ meiude Hirschberg  folgende Polizeivcrordnung er-
_ 8 1.

.... Die nach dem Ortsstatut , betreffend die Reinigung der
flentlichen Wege in der Landgemeinde Hirschberg dom

T, ' Sept . 1913 zur polizeimäßigen Reinigung der öffent-
Wege Verpflichteten müssen den Bürgersteig einschließ-

d?? x ' Bordsteine , Straßenrinnen und den Fahrdamm in
r durch das Ortsstatut borgeschriebenen Ausdehnung regel-

fol«- *ei)e Woche wenigstens einmal , nämlich Samstags,
tan Qn  Tage vor jedem gesetzlichen Feier-

Wm l . April bis Ende September in der Zeit
1 r Cf. ® Uhr nachmittags und 9 Uhr abends und vom
Nu» • ICI' bis Ende März in der Zeit zwischen 3 bis 7 Uhr
zuim kehren bezw. reinigen . Der Unrat ist weg-
^der h ist verboten , Straßenschmutz , Schnee, Eis
Aa » s°^^ ^ ichen in die Kanalöffnungen zu kehren oder den
freier ruzukehren oder zuzuschieben. Bei trockener, frost-

Witterung müssen die Straßen und Bürgersteige zur
Mit «o ,'9 der Staubentwicklung vor der Reinigung gehörig

Nasser besprengt werden.

8 2.
Außer der im 8 1 vorgeschriebenen regelmäßigen Reinigung

hat eine besondere Reinigung zu erfolgen , wenn und so oft
eine Verunreinigung der Straßen , Straßenrinnen oder Bürger¬
steige stattgefunden hat , oder die Polizeibehörde eine solche
fordert.

8 3.
Die Bürgersteige und , wo solche nicht vorhanden sind, die

Straßen müssen im Winter stets sorgfältig vom Schnee gerei¬
nigt und bei Schnee- oder Eisglätte mit abstumpfenden Mitteln
(Sand , Asche, Sägemehl und dergl .) bestreut sein.

Während des Frostwetters sind die Straßenrinnen stets
frei von Schnee und Eis zu halten.

Das Reinigen der Bürgersteige mittels Wassers während
der Frostzeit ist verboten.

Eis und Schnee dürfen nicht auf der Straße abgelagert
werden , sondern Md von den Reinigungspflichtigen sofort
wegzuschaffen.

8 4.
Nach starken Regengüssen und bei plötzlichem Abgänge

des Schnees , sowie bei abgehendem Frostwetter müsien die
Straßenrinnen , Gossen und sonstigen Abflüsse ungesäumt und
so gereinigt werden, daß das Wasser ungehindert Abzug hat.

Die Anlegung von Stauungen in den Rinnsteinen oder
Gossen, überhaupt jede Vorrichtung , die den raschen und unge¬
hinderten Abfluß des Wassers Hindert , ist verboten.

Durchlässe und Kanäle sind stets rein vom Schlamm oder
sonstigem Unrat zu halten.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

I werden , sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe
eintritt , mit Geldstrafe bis zu 9 Mk. oder im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu drei Tagen geahndet.

Ein zur polizeimäßigcn Reinigung Verpflichteter , für den
gemäß 8 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege
vom 1. Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehörde gegen-

Iüber die Ausführung der Reinigung übernommen hat,bleibt
straffrei , wenn dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommt.
Dasselbe gilt auch hinsichtlich des zur polizeimüßigen Reini¬
gung Verpflichteten , der die Ausführung der Reinigung durch
Privatvertrag einer tauglichen Persönlichkeit übertragen hat.

8 6.
Diese Polizeiverordnung tritt mit der Veröffentlichung

I im Kreisblatt in Kraft.
Hirschberg, den 18. Dezember 1913.

Der Bürgermeister : Decker.

Ortsstatut
. betreffend die Reinigung der öffentlichen Wege in der

Gemeinde T r i n g e n st e i n.
Aufgrund des 8 6 der Landgemeindeotdnung vom 4. August

- 1897, der 88 1, 4 . uNd' 5 des Gesetzes über die Reinigung

I®öffentlicher Wege vom1.Juli 1912(G.-S.S.187)und desBeschlusses der Gemeindevertretung vom 5. Juni 1913 wird
für den Gemeindebezirk Tringenstcin folgendes Ortsstatut er¬
lassen:

° 8 1 .

Die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung , ein-
r schließlich der Schneeräumung , des Bestreuens mit abstumpscu-
I den Stoffen bei Schnee- und Eisglätte und des Besprengens
z zur Verhinderung der Staubentwicklung aller öffentlichen Wege

Iinnerhalb des Ortsbezirks wird den Eigentümern der angren¬zenden Grundstücke übertragen . Gleich bleibt , ob die Grund¬
stücke bebaut oder unbebaut sind. Die Reinigungspflicht er¬
streckt sich in der ganzen Breite des Grundstücks auf den
Bürgersteig einschließlich des Bordsteins , die Straßenrinne
und die Hälfte des Fahrdammes . Liegt ein Grundstück an
einer Straßenecke , so hat der Reinigungspflichtige auf beiden
Straßenseiten die Reinigung zu besorgen. Zur Stratzenreini-

f gung gehört auch das Freihalten der Straßenrinne von Schnee
? und Eis bei Frostwetter.

8 2.
Den Eigentümern werden die Wohnungsberechtigten

(8 1093 des B .G.-B .) sowie solche zur Nutzung oder zum
Gebrauch dinglich Berechtigte gleichgestellt, denen nicht bloß
eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche Dienst¬
barkeit zusteht.

8 3.
Die Grundstückseigentümer sind an erster Stelle , die nach

8 2 Verpflichteten an zweiter Stelle zur polizeimäßigen Rei¬
nigung verpflichtet . Bei Leistungsunfähigkeit eines Anliegers
ist an seiner Stelle die Gemeinde zur polizeimäßigen Reini¬
gung verpflichtet.

Hat für den zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteten
ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber mit deren Zu¬
stimmung durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die
Ausführung der Reinigung übernommen , so ist er zur polizei-
mäßigen 'Reinigung öffentlich-rechtlich verpflichtet . Auch steht
dem Bürgermeister das Recht zu, in einzelnen Fällen , gegen
Zahlung einer bestimmten Abgabe die Reinigungspflicht ge¬
meindeseitig zu übernehmen.

8 4.
Die zur Straßenreinigung Verpflichteten können sich ge¬

meinschaftlich gegen Haftpflicht versichern, der sie wegen Nicht¬
erfüllung oder mangelhafter Erfüllung der ihnen durch dieses
Ortsstatut auferlegten Verpflichtung ausgesetzt sind. Der Bür¬
germeister ist auf Antrag verpflichtet , den Abschluß einer
solchen Versicherung nach näherer Vereinbarung mit den
Verpflichteten herbeizuführen.

- 8 5.
Die nach 8 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1912

- bestehende Pflicht zur polizeimüßigen Reinigung der einen
j Bestandteil öffentlicher Wege bildenden Brücken, Durchlässe
- und ähnlicher Bauwerke unterhalb der Oberfläche des Weges

fällt dem zu ihrer Unterhaltung öffentlich-rechtlich Verpflich¬
teten zur Last, sie wird durch dieses Statut nicht berührt.

8 6.
Dieses Ortsstatut tritt rückwirkend mit dem 1. April d. I.

in Kraft.
Tringenstein , den 15. Juli 1913.

Der Gemeiudevorstand : Thielmann,  Bürgermeister.
Die Zustimmung zu vorstehendem Ortsstatut wird hiermit

erteilt.
Tringenstein , den 20. August 1913.

Die Polizeiverwaltung : Thiel mann.
Genehmigt.
Dillenburg , den 31. Oktober 1913.

Der Kreisausschuß des Dillkre ises : v. Zitze Witz.

Polizeiverordnung.
Aufgrund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landes-
tcilen vom 20. September 1867 wird für den Bezirk der
Landgemeinde Tringenstein  folgende Polizeiverordnuug er¬
lassen:

8 1.
Die nach dem Ortsstatut , betreffend die Reinigung der

? öffentlichen Wege in der Landgemeinde Tringenstein , vom
i 15. Juli 1913, zur polizeimäßigcnReinigung der öffentlichen
f Wege Verpflichteten müssen den Bürgersteig einschließlich der
! Bordsteine , Straßenrinnen und den Fahrdamm in der durch
’i das Ortsstatut vorgeschriebenen Ausdehnung regelmäßig
f jede Woche wenigstens einmal , des Samstags , sowie an dem'
! Tage vor jedem gesetzlichen Feiertage vom 1. April
- bis Ende September in der Zeit zwischen 5 Uhr

nachmittags und 9 Uhr abends und vom 1. Oktober bis
! Ende März in der Zeit zwischen 3 bis 7 Uhr nachmittags kehren

bezw. reinigen . Der Unrat ist wegzuschaffen; es ist verboten,
Straß enschmntz, Schnee , Eis oder dergl . in die Kanalöffnungen
zu kehren oder den Nachbarn zuzukehren over zuzuschiebcn. Bei
trockener, frostfreier Witterung müssen die Straßen und Bürger¬
steige zur Verhütung der Staubentwicklung vor der Reinigung

gehörig mit Wasser besprengt ^werden.
Außer der im 8 1 vorgeschriebenen regelmäßigen Reinigung

hat eine besondere Reinigung zu erfolgen , wenn und so oft
eine Verunreinigung der Straßen , Straßenrinnen oder Bürger¬
steige stattgefunden hat , oder die Polizeibehörde eine solche

, fordert.
§ 3.

Die Bürgersteige und, wo solche nicht vorhanden sind,
die Straßen müssen im Winter stets sorgfältig vom Schnee ge¬
reinigt und bei Schnee - oder Eisglätte mit abstumpfenden
Mitteln (Sand , Asche, Kügemchl und dergl .) bestreut sein.

Während des Frostwetters sind die Straßenrinnen stets
frei von Schnee und Eis zu halten . Das Reinigen der Bür-

\ gersteige mittels Wasser während der Frostzeit ist verboten.
Eis und Schnee dürfen nicht auf der Straße abgelagert

S werden , sondern sind von den Reinigungspflichtigen sofort
wegzuschaffen.

8 4.
Bei starken Regengüssen und bei plötzlichem Abgänge

\ des Schnees , sowie bei abgehendem Frostwetter müssen die
' Straßenrinnen , Gossen und sonstigen Abflüsse ungesäumt und
! so gereinigt werden , daß das Wasser ungehindert Abzug hat.

Die Anlegung von Stauungen in den Rinnsteinen oder
Gossen, überhaupt jede Vorrichtung , die den raschen und un¬
gehinderten Abfluß des Wassers hindert , ist verboten.

Durchlässe und Kanäle sind stets rein von Schlamm und
sonstigem Unrat zu halten.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden, sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe
eintritt , mit Geldstrafe bis zu 9 Mark oder im Unvermögens¬
falle mit Haft bis zu 3 Tagen geahndet.

Ein zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteter , für den
gemäß 8 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege
vom 1. Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehörde gegen¬
über die Ausführung der Reinigung übernommen hat , bleibt
straffrei , wenn dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommt.
Dasselbe gilt auch hinsichtlich des zur polizeimäßigcn Reini¬
gung Verpflichteten , der die Ausführung der Reinigung durch
Privatvertrag einer tauglichen Persönlichkeit übertragen hat.

8 6.
Diese Polizeiverordnung tritt mit der Veröffentlichung im

Kreisblatt in Kraft.
Tringenstein , den 19. Dezember 1913.

Der Bürgermeister : Thielmann.

Ortsstatut
betreffend die Reinigung der öffentlichen Wege in dem

Ortsberinge zu Fleisbach.
Aufgrund des 8 6 der Landgemeindeordnung vom 4. August

1897, der 88 1, 4 und 5 des Gesetzes über die Reinigung
öffentlicher Wege vom 1. Juli 1912 (G.-S . S , 187) sowie des
Beschlusses der Gemeindevertretung vom 1. Juni 1913 wird
für den Ortsbezirk Fleisbach folgendes Ortsstatut erlassen:

8 1.
Die Verpflichtung zur polizeimäßigcn Reinigung , ein¬

schließlich der Schneeräumung , des Bestreuens mit abstumpfcn-
den Stoffen bei Schnee- und Eisglätte und des Besprengens



zur Verhinderung der Staubentwicklung aller öffentlichen Wege
innerhalb des Ortsberings wird den Eigentümern der an¬
grenzenden Grundstückeübertragen . Gleich bleibt , ob die Grund¬
stücke bebaut oder unbebaut sind. Die Reinigungspflicht er¬
streckt sich in der ganzen Breite des Grundstücks auf den
Bürgersteig , einschließlich des Bordsteins , die Straßenrinne
und die Hälfte des Fahrdamnres . Liegt ein Grundstück an
einer Straßenecke , so hat der Reinigungspflichtige auf beiden
Straßenseiten die Reinigung zu besorgen. Zur Straßenreini¬
gung gehört auch das Freihalten der Straßenrinne von Schnee
und Eis bei Frostwetter.

8 2.
Den Eigentümern werden die Wohnungsberechtigten

(8 1093 des B .G.-B .) sowie solche zur Nutzung oder zum
Gebrauch dinglich Berechtigte gleichgestellt, denen nicht bloß
eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche Dienst¬
barkeit zusteht.

8 3.
Die Grundstückseigentümer sind an erster Stelle , die nach

§ 2 Verpflichteten an zweiter Stelle zur polizeimäßigen Rei¬
nigung verpflichtet . Bei Leistungsunfähigkeit eines Anliegers
ist an seiner Stelle die Gemeinde zur polizeimäßigen Reini¬
gung verpflichtet.

Hat sür den zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteten
ein anderer der Ortspolizeibchörde gegenüber mit deren Zu¬
stimmung durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die
Ausführung der Reinigung übernommen , so ist er zur Polizei¬
mäßigen Reinigung öffentlich-rechtlich verpflichtet . Auch steht
dem Gemeinderat das Recht zu, in einzelnen Fällen,
gegen Zahlung einer bestimmten Abgabe die Reinigungspflicht
seitens der Gemeinde zu übernehmen.

8 4.
Die zur Straßenreinigung Verpflichteten können sich ge¬

meinschaftlich gegen Haftpflicht versichern, der sie wegen Nicht¬
erfüllung oder mangelhafter Erfüllung der ihnen durch dieses
Ortsstatut anferlegten Verpflichtung «usgesetzt sind. Der Ge¬
meinderat ist auf Antrag verpflichtet , den Abschluß einer
solchen Versicherung nach- näherer Vereinbarung mit den Ver¬
pflichteten herbeizuführen.

8 5.
Die nach 8 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1912

bestehende Pflicht zur polizeimäßigen Reinigung der einen
Bestandteil öffentlicher Wege bildenden Brücken, Durchlässe
und ähnlicher Bauwerke unterhalb der Oberfläche des Weges
fällt dem zu ihrer Unterhaltung öffentlich-rechtlich Verpflich¬
teten zur Last, sie wird durch dieses Statut nicht berührt.

8 0.
Dieses Ortsstatut tritt rückwirkend mit dem 1. Juli d. Js.

in Kraft.
Fleisbach , den 16. Juli 1913.

Der Gemeinderat : D i e l m a n n , Bürgermeister.
Schöffen : Fr . Heim . W. Cunz,

Die Zustimmung zu vorstehendem Ortsstatut wird hiermit
erteilt.

Fleisbach , den 2. August 1913.
Die Polizeiverwaltung : Dielmann,  Bürgermeister.

Genehmigt.
Dillenburg , den 31. Oktober 1913.

Der Kreisausschuß des Dillkreises : v. Zitzewitz.

8 6.
Diese Polizeiverordnung tritt mit der Veröffentlichung im

Kreisblatt in Kraft.
Fleisbach , den 17. Dezember 1913.

Der Bürgermeister : Dielmann.

Grtsstatut
betreffend die Reinigung der öffentlichen Wege in der

Gemeinde Rodenroth.
Aufgrund des 8 6 der Landgemeindcordnung vom 4. August

1897, der 88 1, 4 und 5 des Gesetzes über die Reinigung
öffentlicher Wege vom 1. Juli 1912 (G.-S . S . 187) und des
Beschlusses der Gemeindevertretung dom 22. Juni 1913 wird
für den Gemeindebezirk Rodenroth  folgendes Ortsstatut
erlassen:

8 1.
Die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung , ein¬

schließlich der Schneeräumung , des Bestreuens mit abstumpfen¬
den Stoffen bei Schnee- und Eisglätte und des Besprengens
zur Verhinderung der Staubentwicklung aller öffentlichen Wege
innerhalb des Ortsberings wird den Eigentümern der an¬
grenzenden Grundstücke übertragen . Gleich bleibt , ob die Grund¬
stücke bebaut oder unbebaut sind. Die Reinigungspflicht er¬
streckt sich in der ganzen Breite des Grundstücks auf den
Bürgersteig einschließlich des Bordsteins , die Straßen¬
rinnen und ' die Hälfte des Fahrdammes . Liegt ein
Grundstück an einer Straßenecke , so hat der Reinigungspflich¬
tige auf beiden Straßenseiten die Reinigung zu besorgen.
Zur Straßenrttttgung gehört auch das Freihalten der Straßen¬
rinne von Schnee und Eis bei Frostwetter.

8 2.
Den Eigentümern werden die Wohnungsberechtigten

(8 1093 c-es B .G.-B .) sowie solche zur Nutzung oder zum
Geb dinglich Berechtigte gleichgestellt, denen nicht bloß
eine 3 Linddienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche Dienst¬
batt zusteht.

8 3.
Die Grundstückseigentümer sind an erster Stelle , die nach

8 2 Verpflichteten an zweiter Stelle zur polizeimäßigen Rei¬
nigung verpflichtet . Bei Leistungsunfähigkeit eines Anliegers
ist an seiner Stelle die Gemeinde zur polizeimäßigen Reini¬
gung verpflichtet.

Hat für den zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteten
ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber mit deren Zu¬
stimmung durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die
Ausführung der Reinigung übernommen , so ist er zur polizei-
mäßigen Reinigung öffentlich-rechtlich verpflichtet . Auch steht
dem Bürgermeister das Recht zu, in einzelnen Fällen , gegen
Zahlung einer bestimmten Abgabe die Reinigungspflicht ge¬
meindeseitig zu übernehmen.

8 4.
Die zur Straßenreinigung Verpflichteten können sich ge¬

meinschaftlich gegen Haftpflicht versichern, der sie wegen Nicht-
erfüllung oder mangelhafter Erfüllung der ihnen durch dieses
Ortsstatut auferlegten Verpflichtung ausgesetzt sind. Der
Bürgermeister ist auf Antrag verpflichtet , den Abschluß einer
solchen Versicherung nach näherer Vereinbarung mit den
Verpflichteten herbeizuführen.

8 5.
polizeiverordnung.

Aufgrund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung
über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen -Landes¬
teilen vom 20. September 1867 wird nach Beratung mit
dem Gemcindevorstand für den Bezirk der Landgemeinde
Fleisbach  folgende Polizeiverordnung erlassen:

8 1.
Die nach dem Ortsstatut , betreffend die Reinigung der

öffentlichen Wege in der Landgemeinde Fleisbach , vom
16. Juli 1913, zur polizeimäßigen Reinigung der öffentlichen
Wege Verpflichteten müssen den Bürgersteig einschließlich der
Bordsteine , Straßenrinncn und den Fahrdamm in der durch
das Ortsstatut vorgeschriebenen Ausdehnung regelmäßig jede jj
Woche wenigstens einmal , nämlich Samstags , sowie an dem \
Tage vor jedem gesetzlichen Feiertage vom 1. April bis ß
Ende September in der Zeit zwischen 5 Uhr nachmittags '
>und 9 Uhr abends und vom 1. Oktober bis Ende •
März in der Zeit zwischen 3 bis 7 Uhr nachmittags kehren !
bezw. reinigen . Der Unrat ist wegzuschaffen; es ist verboten , |
Straßenschmutz , Schnee, Eis oder dergl . in die Kanalöffnungen jj
zu kehren oder den Nachbarn zuzukehrcn oder zuzuschieben. Bei !
trockener, srostfreier Witterung müssen die Straßen und Bürger - ?
steige zur Verhütung der Staubentwicklung vor der Reinigung
gehörig mit Wasser besprengt werden.

8 2.
Außer der im 8 1 vorgeschriebenen regelmäßigen Reinigung

hat eine besondere Reinigung zu erfolgen, wenn und so oft
eine Verunreinigung der Straßen , Straßenrinnen oder Bürger¬
steige stattgefunden hat , oder die Polizeibehörde eine solche
fordert.

8 3.
Die Bürgersteige und, wo solche nicht vorhanden sind,

die Straßen müssen im Winter stets sorgfältig vom Schnee ge¬
reinigt und bei Schnee - oder Eisglätte mit abstnmpfenden
Mitteln (Sand , Asche, Sägemehl und dergl .) bestreut ^ein.

Während des Frostwettcrs sind die Straßenrinnen stets
frei von Schnee und Eis zu halten . Das Reinigen der Bür¬
gersteige mittels Wasser während der Frostzeit ist verboten.

Eis und Schnee dürfen nicht auf der Straße abgelagert
werden, sondern sind von den Reinigungspflichtigen sofort
wegzuschaffen.

8 4.
Nach starken Regengüssen und bei plötzlichem Abgänge

des Schnees , sowie bei abgehendem Frostwetter müssen die
Straßenrinnen , Gossen und sonstigen Abflüsse ungesäumt und
so gereinigt werden, daß das Wasser ungehindert Abzug hat .'

Die Anlegung von Stauungen in den Rinnsteinen oder
Gossen, überhaupt jede Vorrichtung , die den raschen und un¬
gehinderten Abfluß des Wassers hindert , ist verboten.

Durchlässe und Kanäle sind stets rein von Schlamm oder
sonstigem Unrat zu halten.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

weiden , sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe
eintritt , mit Geldstrafe bis zu 9 Mark oder im Unvermögens¬
falle mit Haft bis zu 3 Tagen geahndet.

Ein zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteter , für den s
gemäß 8 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege i
vom 1. Juli 1912 ein anderer der Ortspolrzetbehörde gegen- j
über die Ausführung der Reinigung übernommen hat , bleibt \
straffrei , wenn dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommt. -
Dasselbe gilt auch hinsichtlich des zur polizeimüßigen Reim - j
gung Verpflichteten , der die Ausführung der Reinigung durch s
Privatvertrag einer tauglichen Persönlichkeit übertragen hat . i

Die nach 8 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1912
bestehende Pflicht zur polizeimäßigen Reinigung der einen
Bestandteil öffentlicher Wege bildenden Brücken, Durchlässe
und ähnlicher Bauwerke unterhalb der Oberfläche des Weges
fällt dem zu ihrer Unterhaltung öffentlich-rechtlich Verpflich¬
teten zur Last, sie wird durch dieses Statut nicht berührt.

8 6.
' Dieses Ortsstatut tritt rückwirkend mit dem 1. April

d. Js . in Kraft.
Rodenroth , den 28. Juli 1913.

Nies,  Bürgermeister.
Die Zustimmung zu vorstehendem Ortsstatut wird hiermit

erteilt.
Rodenroth , den 28. Juli 1913.

Die Polizeiverwaltung : Nies,  Bürgermeister.
Genehmigt.
Dillenburg , den 31. Oktober 1913.

Der Kreisausschuß des Dillkreises : v. Zitzewitz.

Polizeiverordnung.
Aufgrund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landes¬
teilen vom 20. September 1867 wird nach Beratung mit
dem Gemeindevorstand für den Bezirk der Landgemeinde
Rodenroth  folgende Polizeivewrdnung erlassen:

8 1.
Die nach dem 'Ortsstatut , betreffend, die Reinigung der

öffentlichen Wege in der Landgemeinde Rodenroth vom 28.
Juli 1913, zur polizeimäßigen Reinigung der öffentlichen
Wege Verpflichteten müssen den Bürgersteig einschließlich der
Bordsteine , Straßenrinnen und den Fahrdamm in der durch
das Ortsstatut vorgeschriebenen Ausdehnung regelmäßig jede
Woche wenigstens einmal , nämlich Samstags , sowie än dem
Tage vor jedem gesetzlichen Feiertage vom 1. April bis Ende
September in der Zeit zwischen5 Uhr nachm, und 9 Uhr abends
und vom 1. Oktober bis Ende März in der Zeit zwischen
3 bis 7 Uhr nachmittags kehren bezw. reinigen . Der Un¬
rat ist wegzuschaffen; es ist verboten , Straßenschmutz , Schnee,
Eis oder dergleichen in die Kanalöffnungen zu kehren
oder den Nachbarn zuzukehren oder zuzuschieben. Bei
trockener, frostfreier Witterung müssen die Straßen und Bürger¬
steige zur Verhütung der Staubentwicklung vor der Reinigung
gehörig mit Wasser besprengt werden.

8 2.
Außer der im 8 1 vorgeschriebenen regelmäßigen Reinigung

hat eine besondere Reinigung zu erfolgen , wenn und so oft
eine Verunreinigung der Straßen , Straßenrinnen oder "Bürger¬
steige stattgefunden hat , oder die Polizeibehörde eine solche
fordert.

8 3.
Die Bürgersteige und , wo solche nicht vorhanden sind,

die Straßen müssen im Winter stets sorgfältig vom Schnee ge¬
reinigt und bei Schnee - oder Eisglätte mit abstumpfenden
Mitteln (Sand , Asche, Sägemehl und dergl .) bestreut sein.

Während des 'Frostwetters sind die Straßenrinnen stets
frei von Schnee und Eis zu halten . Das Reinigen der Bür¬
gersteige mittels Wasser während der Frostzeit ist verboten.

Eis und Schnee dürfen nicht auf der Straße abgelagert
werden , sondern sind von den Reinigungspflichtigen sofort
wegzuschaffen.

8 4.
Nach starken Regengüssen und bei plötzlichem Abgänge

des Schnees , sowie bei abgehendem Frostwetter müssen die
Straßenrinnen , Gossen und sonstigen Abflüsse ungesäumt und
so gereinigt werden, daß das Wasser ungehindert Abzug hat.

Die Anlegung von Stauungen in den Rinnsteinen oder
Gossen, überhaupt jede Vorrichtung , die den raschen und un¬
gehinderten Abfluß des Wassers hindert , ist verboten.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden, sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe
eintritt , mit Geldstrafe bis zu 9 Mark oder im Unvermögens¬
falle mit Hast bis zu 3 Tagen geahndet.

Ein zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteter , für den
gemäß 8 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege
vom 1. Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehörde gegen¬
über die Ausführung der Reinigung übernommen hat , bleibt
straffrei , wenn dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommt.
Dasselbe gilt auch hinsichtlich des zur polizeimäßigen Reini¬
gung Verpflichteten , der die Ausführung der Reinigung durch
Privatvertrag einer tauglichen Persönlichkeit übertragen hat.

8 6.
Diese Polizeiverordnung tritt mit der Veröffentlichung im

Kreisblatt in Kraft.
Rodenroth , den 18. Dezember 1913.

Der Bürgermeister : Nies.

Grtsstatut
betreffend die Reinigung der öffentlichen Wege in der

Gemeinde Allendorf.
Aufgrund des 8 6 der Landgemeindeordnung vom 4. August

1897, der 88 1, 4 ünd 5 des Gesetzes über die Reinigung
öffentlicher Wege vom 1. Juli 1912 (G.-S . S . 187) und des
Beschlusses der Gemeindevertretung vom 22. September 1913
wird für den Gemeindebezirk Allendorf folgendes Ortsstatut
erlassen:

8 1.
Die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung ein¬

schließlich der Schneerüumung , des Bestreuens mit abstnmpfen¬
den Stoffen bei Schnee- und Eisglätte und des Besprengens
zur Verhinderung der Staubentwicklung aller öffentlichen Wege
innerhalb des Ortsbezirks wird den Eigentümern der an¬
grenzenden Grundstücke übertragen . Gleich bleibt , ob die Grund¬
stücke bebaut oder unbebaut sind.

Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf die ganze Breite
des Grundstückes auf den Bürgersteig , einschließlich des Bord¬
steines, die Straßenrinne und die Hälfte des Fahrdammes.
Liegt ein Grundstück an einer Straßenecke , so hat der Reini¬
gungspflichtige auf beiden Seiten die Reinigung zu besorgen.

Zur Straßenreinigung gehört auch das Freihalten der
Straßenrinnen von Schnee und Eis bei Frostwetter.

8 2.
Den Eigentümern werden die Wohnungsberechttgten

(8 1093 B . G.-B .) sowie solche zur Nutzung oder zum Gebrauch
dinglich Berechtigte gleichgestellt, denen nicht bloß eine Grund¬
dienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit
zusteht.

8 3.
Die Grundstückseigentümer sind an erster Stelle , die nach

8 2 Verpflichteten an zweiter Stelle zur polizeimäßigen Reini¬
gung verpflichtet . Bei Leistungsunfähigkeit eines Anliegers
ist an seiner Stelle die Gemeinde zur polizeimäßigen Reinigung
verpflichtet . Hat für den zur polizeimäßigen Reinigung Ver¬
pflichteten ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber mit
deren Zustimmung durch schriftliche oder protokollarische Er¬
klärung die Ausführung der Reinigung übernommen , so ist?
er zur polizeimäßigen Reinigung öffentlich-rechtlich verpflichtet.
Auch steht dem Gemeinderat das Recht zu, in einzelnen
Fällen gegen Zahlung einer besttmmten Abgabe die Reini¬
gungspflicht gemeiudeseitig zu übernehmen.

8 4.
Die zur Straßenreinigung Verpflichteten können sich

genieinschaftlich gegen Haftpflicht versichern, der sie wegen
Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der ihnen durch
dieses Ottsstatut auferlegten Verpflichtungen ausgesetzt sind.
Der Gemeindevorstand ist auf Antrag verpflichtet , den Ab¬
schluß einer solchen Versicherung nach näherer Vereinbarung
mit den Verpflichteten herbeizuführen.

8 5.
Die nach 8 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1912

bestehende Pflicht zur polizeimäßigen Reinigung der einen
Bestandteil öffentlicher Wege bildenden Brücken, Durchlässe
und ähnlicher Bauwerke unterhalb der Oberfläche des Weges
fällt dem zu ihrer Unterhaltung öffentlich-rechtlich Verpflich¬
teten zur Last und sie wird durch dieses Statut nicht berührt.

8 6.
Dieses Ottsstatut tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

in Kraft.
Allendorf , den 9. August 1913.

Der Bürgermeister -Stellvettreter : Franz.
Die Zusttmmung zu vorstehendem Ortsstatut wird hier¬

mit etteilt.
Allendorf , den 26. September 1913.

Die Polizeiverwaltung:
Der Bürgermeister -Stellvettreter : Franz.

Genehmigt.
Dillenburg , den 31. Oktober 1913.

Der Kreisausschuß des Dillkreises : v. Zitzewitz.

Polizeioeror-mmg.
Aufgrund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landes¬
teilen vom 20. September 1867 wird nach Beratung mit
dem Gemeindevorstand für den Bezirk der Landgemeinde
Allendorf  folgende Polizeiverordnung erlassen:

8 1.
Die nach dem Ottsstatut , betreffend die Reinigung der

öffentlichen Wege in der Landgemeinde Allendorf vom
9. August 1913 zur polizeimäßigen Reinigung der öffent¬
lichen Wege Verpflichteten müssen den Bürgersteig einschließ¬
lich der Bordsteine, ^ Straßenttnnen und den Fahrdamm i«
der durch das Ottsstatut vorgeschrtebenen Ausdehnung regel¬
mäßig jede Woche wenigstens einmal , nämlich Samstags , sowie
an dem Tage vor jedem gesetzlichen Feiertage vom 1. April
bis Ende September in der Zeit zwischen 5 Uhr nachmittags
und 9 Uhr abends und vom 1. Oktober bis Ende März in
der Zeit zwischen 3 bis 7 Uhr nachmittags kehren bezw. reini¬
gen. Der Unrat ist wegzuschaffen; es ist verboten , Straßen¬
schmutz, Schnee, Eis oder dergl . in die Kanalöffnungen zu
kehren oder den Nachbarn zuzukehren oder zuzuschieben. Bei
trockener, frostfreier Witterung müssen die Straßen und
Bürgersteige zur Verhütung der Staubentwicklung vor der
Reinigung gehöttg mit Wasser besprengt werden.



§ 2 .
Außer der im § 1 vorgeschriebenen regelmäßigen Reinigung

hat eine besondere Reinigung zu erfolgen, wenn und so oft
eine Verunreinigung der Straßen , Straßenrinnen oder Bürger¬
steige stattgefunden hat, oder die Polizeibehörde eine solche
fordert.

8 3.
Die Bürgersteige und, wo solche nicht vorhanden sind, die

Straßen müssen im Winter stets sorgfältig vom Schnee gerei¬
nigt und bei Schnee- oder Eisglätte mit abstumpfcnden Mitteln
(Sand, Asche, Sägemehl und dergl.) bestreut sein.

Während des Frostlvetters sind die Straßenrinnen stets
frei von Schnee und Eis zu halten. Das Reinigen der Bürger¬
steige mittels Wasser während der Frostzeit ist verboten. Eis
und Schnee dürfen nicht auf der Straße abgelagert werden,
sondern sind von dem Reinigungspflichtigen sofort wegzu¬
schaffen.

8 4.
Nach starken Regengüssen und bei plötzlichem Abgänge

des Schnees, sowie bei abgehendem Frostwetter müssen die
Straßenrinueu , Gossen und sonstigen Abflüsse ungesäumt und
so gereinigt werden, daß das Wasser ungehindert Abfluß hat.

Die Anlegung von Stauungen in den Rinnsteinen oder
Gossen, überhaupt jede Vorrichtung, die den raschen und unge¬
hinderten Abfluß des Wassers hindert, ist verboten.

Durchlässe und Kanäle sind stets rein vom Schlamm oder j
sonstigem Unrat zu halten.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden, sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe
eintritt , mit Geldstrafe dis zu 9Mk. oder im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu drei Tagen geahndet.

Ein zur polizeimäßigenReinigung Verpflichteter, für den
gemäß § 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege
vom 1. Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehördegegen¬
über die Ausführung der Reinigung übernommen hat, bleibt
straffrei, wenn dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommt.
Dasselbe gilt auch hinsichtlich des zur polizeimätzigen Reini¬
gung Verpflichteten, der die Ausführung der Reinigung durch
Privatvertrag einer tauglichen Persönlichkeit übertragen hat.

8 6.
Diese Polizeiverordnung tritt mit der Veröffentlichung

im Kreisblatt in Kraft.
Allendorf, den 18. Dezember 1913.

Der Bürgermeister: H ep p n e r.
lln die Herren Bürgermeister des Ureises.

Der Dillkreis hat mit dem Allgemeinen Deutschen Ver-
sicherungsberein in Stuttgart einen neuen Haftpflicht-Ver¬
sicherungsvertrag bis zum 1. Januar 1924 abgeschlossen, wo¬
nach sämtliche Gemeinden des Kreises gegen Haftpflicht in
dein genannten Umfang auf Kosten des Kreises versichert
sind:
1. Aus der Gemeindeverwaltung, der Ausübung der öffent¬

lichen Gewalt und den kommunalen Einrichtungen,
2. ans Sicherheits- und Gesundheitspolizei,
3. aus der Tätigkeit der Berufs - oder Pflichtfeuerwehr ein¬

schließlich des Fuhrwerks (Spritzen pp.) und der Tier¬
haltung zu Zwecken des kommunalen Feuerschutzes (je¬
doch mit Ausschluß der Verwendung von Kraftfahr¬
zeugen),

4. aus Haus - und Grundbesitz, bei Betriebsräumen und Be¬
triebsgrundstücken aber nur , soweit der betr. Betrieb
mitversichert ist,

5. aus Hochbauarbeiten,
6. aus der Armen- und Waisenpflege,
7. aus dem Betriebe von Land- und Forstwirtschaft —

Tierhaltungen ausgenommen —. Ausgeschlossen sind fer¬
ner Ansprüche wegen Beschädigung der auf die Gemeinde¬
weide getriebenen Tiere,

8. aus dem Betriebe von Lehm-, Kies-, Sand - und Mergel¬
gruben (nicht auch Steinbrüchen),

9. aus dem Betriebe von Badeanstalten, für deren Benutzung
kein Entgelt verlangt wird,

10. aus dem Betriebe von Fahrstühlen, Aufzügen, und Kra¬
nen, die in den unter 4 genannten Grundstücken oder Be¬
trieben verwendet werden, ans der Benutzung von
Brücken-Zentesimal- und anderen Waagen, Markthallen
(Schrannen) und Gemeindebackhäufern,

11. aus dem Besitz, dem Bau , der Unterhaltung , Ausbesse¬
rung und Reinigung von Straßen , Wegen, Bürgersteigen
und Brücken, ferner aus dem Bau neuer Kanalleitungen
(einschließl. Erweiterung und Ausbau), dem Besitz ferti¬
ger Kanalleitungen (einschl. Pumpwerken und Kläran¬
lagen, der Ausführung von Kanalanschlüssen und Aus¬
besserung von Kanalleitungen,

12. aus der Bestreuung der Bürgersteige bei Winterglätte,
13. aus der Unterhaltung bezw. Leitung von Schulen ohne

Internat (Volksschulen, Mittelschulen, Realschulen, Töch¬
terschulen).
Die persönliche Versicherung derjenigen Lehrer, welche

dem Deutschen Lehrerverein beigetreten sind und dadurch
eo ipso gegen Haftpflicht versichert sind, ist in die Versiche¬
rung durch den Kreis nicht eingeschlossen. Dagegen sind
in diese Versicherung miteingeschlossen die sämtlichen Volks-
schullehrerinnen (da diese nicht Mitglieder des Deutschen
Lehrervereins sind).

Zu 11 und 12 vorstehend bemerke ich noch be¬
sonders, das; in der vom Kreise neu abgeschlossenen
Haftpflichtversicherungsowohl die den Gemeinden
selbst als auch die ortsstatutarisch den Anliegern
nach Maßgabe des Gesetzes vom 1. Juli 1912 <G.
S . S . 187) obliegende Verpflichtung zur polizei¬
mäßigen Reinigung öffentlicher Wege mit einbe¬
griffen ist, sodaß die etwa bestehenden diesbezüglichen
Haftpflichtversicherungsverträge der Privateigen¬
tümer ohne weiteres gekündigt werden können.

Ich ersuche, die Privat -Etgentümer, die gewiß, viel¬
fach gegen das mit der Streupflicht verbundene erhebliche
Risiko versichert sind, von dieser Kündigungsmöglichkeit in
Kenntnis zu setzen.

Werden den versicherten Gemeinden oder Privaten gegen¬
über Schadenansprüche geltend gemacht, so ist dem Allge¬
meinen Deutschen Versicherungs-Verein in Stuttgart unter
ausführlicher Darlegung des Schadenfalles durch meine Ver¬
mittelung sofort Mitteilung zu machen. Bevor der Ver¬
sicherungs-Verein den Schadenfall geprüft und ftd) darüber
ausgesprochen hat, soll nie eine Haftbarkeit anerkannt werden.

Es ist dies genau zu beachten.
Dillenburg , den 21. Januar 1914.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses: v. Zitzewitz.

Bekanntmachung.
Die Wiederwahl des Karl August Thielmann zu Tringen-

stein zum Bürgermeister dieser Gemeinde auf die Dauer von
8 Jahren ist von mir bestätigt worden.

Dillenburg , den 21. Januar 1914.
Der Königl. Landrat : v. Zitzewitz

Nieklsmikeder Ceil.
Köersöach unter Ureußeu.

(Nachdruck verboten.)
(Fortsetzung.)

Bon den Dörfern im Dietzhölztal sei noch erwähnt, daß
1897 Straßebersbach Straßenbeleuchtung mit Petroleumlicht
bekam, die später in elektrische Beleuchtung umgewandelt wurde.
In Steinbrücken wurde 1902 eine elektrische Zentrale er¬
baut, und seitdem hat auch dieser Ort elektrische Straßenbe¬
leuchtung. Bergebersbach hat seit 1911 und Rittershausen
seit 1912 elektrische Straßenbeleuchtung.

Registriert sei dann noch, daß am 21. September 1909
das nachmittags über Haiger und Dillenburg fliegende Luft¬
schiff Zeppelin 3 von unfern Höhen aus beobachtet wurde,
daß am 24. April 1912 nachmittags die erste Ballonlandung

Der Flieger Tormarie«.
Roman von Reinhold Ortmann.

(Nachdruck verboten.)
(19. Fortsetzung.)

Wenn Tormaelen starb, ging die Fabrik in den Besitz
seines Bruders über. Der aber konnte natürlich nicht daran
denken, in eigener Person deren Leitung zu übernehmen:
denn es fehlte ihm an allen dazu erforderlichen Fachkennt¬
nissen, und er würde überdies sehr wenig Lust verspüren,
das glänzende und angenehme Leben, das er als wohlhaben¬
der Offizier führen konnte, mit dem arbeitsreichen, ver¬
hältnismäßig unscheinbaren Dasein eines Industriellen zu
vertauschen. Harald würde also unzweifelhaft darauf be¬
dacht sein, das Etablissement so rasch als möglich zu ver¬
kaufen, und er war ein leichtsinniger, junger Mensch, den
zu übervorteilen nicht schwer fallen konnte, wenn man in
der Lage war, durch ein rasches und verlockendes Anerbieten
allen anderen Kaufliebhabern znvorzukommen.

Darüber , daß es an solchen Liebhabern nicht fehlen
würde, gab sich Jmpenkoven keiner Täuschung hin. Die
Verbesserungen, die Gerhard Tormaelen dank einer ihm
Patentierten Erfindung , im Bau der von ihm vorzugsweise
hergestellten Explosionsmotoren eingeführt, hatten die von
seinem Vater im traurigsten Zustande übernommene Fabrik
rasch zu hoher Blüte gebracht. Es mochte zurzeit in der
Lanzen Provinz nur wenige industrielle Unternehmungen
^an gleich glänzenden Zukunftsaussichten geben, und seine
beneidenswerte Situation war natürlich kein Geheimnis für
"lc  Konkurrenz . Was aber die Konkurrenz schwerlich wissen
konnte, und was auch Harald Tormaelen , selbst wenn er
davon unrterrichtet war, sicherlich nicht in seiner ganzen
Bedeutung ergriff, waren die ungeheuren Chancen der von
Gerhard Tormaelen gemachten neuen und bereits znm Pa-
kopt angemeldeten Erfindung eines ganz leichten Motors,
wie ihn namentlich die Kraftwagenindustrie seit langem
vergeblich ersehnte. Als Mitarbeiter und Gehilfe des geni¬
alen Erfinders wußte Jmpenkoven besser als irgend jemand
vr der Welt, wie vollständig die ersten, wenige Tage vor

em verhängnisvollen Unfall fertig gestellten Modelle alle
b sie gesetzten Erwartungen erfüllt hatten, und mit welcher

Bogeisterueng sie von den Interessenten ausgenommen wer-
on würden. Es war vorauszusehen, daß man die Fabrik
Us ihren doppelten oder dreifachen Umfang würde ver-

L̂ oßern müssen, um dem Ansturm der Bestellungen zu ge-
Ä *- Und allein der Verkauf der Auslandspatente konnte
^ Aktionen eintragen . Der Glückliche, dem es gelang, das

s,Nutzungsrecht der neuen Erfindung für einen mäßigen
Sck̂ kn seinen Besitz zu bringen, war dadurch mit einem
h^ kage zum schwerreichen Mann geworden, und Jmpenkoven

ko sich für einen ausgemachten Narren gehalten, wenn

er nicht Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hätte, dieser
Glückliche zu werden.

Er selber war als Sohn eines kleinen Beamten völlig
besitzlos, aber seine Armut erschien ihm nicht als ein unüber¬
windliches Hindernis für die Verwirklichung seiner kühnen
Hoffnungen und Wünsche. Es gab der spekulativen Köpfe
unter den Großkapitalisten genug, die mit Freuden bereit
sein würden, die seltene Gelegenheit zu nützen und mit ihm,
dem erfahrenen Techniker, gemeinschaftliche Sache zu machen.
Von einem Risiko war bei diesem Geschäft ja von vornherein
keine Rede. Selbst für den sehr unwahrscheinlichen Fall,
daß die Fabrik nach ihrem vollen, augenblicklichenWerte
bezahlt werden mußte, bedeutete die in dieser Erwerbung
selbstverständlich eingeschlosseneUebergabe des neuen Pa¬
tents an den Käufer einen in seiner Höhe kaum zu schätzenden
Gewinn, der die gezahlten Hunderttausende mindestens mit
ebenso vielen Millionen aufwog.

Und angesichts der Wahrscheinlichkeit, daß Gerhard Tor-
maelens Lebensdauer nur noch nach wenig Tagen bemessen
sein könnte, hatte Jmpenkoven seine Zeit nicht verloren.
Er war zu einem ihm oberflächlich bekannten Börsenspeku¬
lanten gegangen, von dessen Kühnheit und dessen rascher
Initiative man sich die wunderbarsten Geschichten erzählte,
und er hatte ihn in die Sachlage so weit eingeweiht, als
er es tun durfte , ohne Gefahr, sich im entscheidenden Augen-,
blicke von dem Klügeren beiseite geschoben zu sehen. Und
er hatte in vollstem Matze das Verständnis gesunden, auf
dlas er gehofft. Herr Adolf Crignis hatte sich nach seinem
ersten Besuche nur eine Bedenkzeit von wenig Stunden be¬
dungen, die für ihn ausreichte, sich über die Richtigkeit von
Jmpenkovens Angaben zu informieren, und schon die zweite
Konferenz hatte zum Abschluß eines vorläufigen Vertrages
geführt, der den Oberingenieur ermächtigte, unmittelbar nach
Gerhard Tormaelens Tode als Kaufbewerber aufzutreteu.

Aber schon bei diesen Vorverhandlungen hatte sich Jm-
penkoven davon überzeugen können, daß sein zukünftiger
Kompagnon den Löwenanteil des Gewinnes für sich bean¬
spruchen würde, und daß er ihm im Grunde nicht viel mehr
zugedacht hatte, als den Posten eines hochbezahlten Betriebs¬
leiters , dem außer seinem Gehalt auch noch ein gewisser
Prozentsatz der Erträgnisse als Tantieme zustehen sollte.
Jmpenkoven war in seinen Mitteilungen schon zu weit ge¬
gangen, als daß er durch eine Zurückweisung dieser Be¬
dingungen die Möglichkeit eines Abbruches der Verhand¬
lungen hätte heraufbeschwören dürfen. Aber er hatte die
Gestaltung der Dinge als eine bittere Enttäuschung em¬
pfunden, und sein Gehirn hatte fieberhaft gearbeitet, um
vielleicht doch noch einen anderen, besseren Weg zu dem'
ersehnten Ziele zu entdecken. Das Ergebnis dieser ange¬
strengten Geistestätigkeit war der briefliche Heiratsantrag
gewesen, durch den Sabine Heßmer gestern überrascht wor¬
den war.

in unserer Gegend oberhalb Rittershausim ftattfand, daß am
12. April 1913 das erste lenkbare Luftschiff, Militärluft¬
schiff „P . 2", über Mandeln, Straßebersbach und Ritters¬
hausen unser Tal überquerte, und daß am 20. Juni 1913
mittags die erste Flugmaschine über unserm Tal gesichtet
wurde.

Leider ist aus den . letzten Jahrzehnten auch von allerlei
Schwerem zu berichten, von dem unsere Gegend betroffen wurde.
Manch' Unwetter hat in diesen Zeiten hier gehaust. So jagte
Ende 1875 ein wilder Sturmwind über unser Tal hin, der
auf der Neuhütte das Magazin umstürzte und zu Eibelshausen
ein neuaufgeschlagenesHaus nebst einer Scheune umwarf.
Wenige Monate später tobte am 12. März 1876 von Abend
bis Mitternacht wieder ein furchtbarer Sturm , der in der
Oberförsterei Ebersbach an 20 000 Raummeter Holz umwarf.
Die Nacht auf den 1. Juli 1895 brachte dem oberen Dietz¬
hölztal Hagelschlag, der namentlich in Bergebersbach, Straß¬
ebersbach, Steinbrücken und Mandeln Schaden tat . In
Wissenbach warf das Unwetter ein Haus um, in Laasphe
wurde ein Maschinenschuppen eingedrückt. November 1890 wurde
durch eine Wasserflut Im Tal Schaden verursacht. Durch
Hagelschlag am 23. Juni 1901 wurde die Ernte zu Bergebers¬
bach und Straßebersbach sehr geschädigt. Am 1. Oktober
1907 zogen mittags zwischen 12 und 2 Uhr ungewöhnlich
schwere Gewitter über unsere Gegend hin. Ueber einige Ge¬
markungen, wie Fellerdilln, Oberroßbach, Niederroßbach und
Hirzenhain brachte das Wetter auch schweren Hagel, der das
noch im Feld stehende Gemüse und das Obst auf den Bäumen
zerschlug. In Straßebersbach zersplitterte ein Blitzstrahl eine
Telegraphenstange, und in Roth bei Mandeln zündete der
Blitz in einem Kuhstall, der tm Nu in Flammen stand,
die bald auch auf ein benachbartes Wohnhaus übersprangenund
dasselbe ebenfalls vernichteten. Anfang Februar 1909 brachte
das rasche Schneeschmelzen Hochflut, die auch in unserem
Tal Schaden genug anrichtete.

Erwähnt sei, daß damals noch hie und da Wildschweine
unsere Gemarkungen schädigten. In der Strut wurden 1874
im Mai Wildschweine erlegt. Ganze Rudel Wildschweine bis
15 Stück zeigten sich 1876 bei Wetdelbach. Von dem Land-
ratsamt wurden damals 12 Mann Freipässe auf Saujagd
ansgestellt. Ebenso traten im Winter 1883 auf 1884 bei
Rittershausen wieder Rudel von Wildschweinen auf. Seit¬
dem haben diese schwarzen Gesellen unsere Gegend mehr
gemieden.

Auch von schweren Feuersbrünsten ist noch zu berichten,
die gegen -Ende des 19. Jahrhunderts unser Tal heimsuchten.
Am 7. Mai 1879 brach am Morgen um 10 Uhr in Wissen¬
bach Feuer aus und nahm, von einem starken Nordostwind
begünstigt, einen solchen Umfang an, daß in wenigen Stun¬
den die Kirche, 48 Wohnhäuser und 51 Scheunen ündStallungen
von dem Flammenmeer verschlungen wurden. Die Hälfte ves
Dorfes war vernichtet, 220 Personen waren obdachlos gewor¬
den und hatten fast ihr ganzes Habe verloren. Nur 49
Wohnhäuser nebst Scheunen und Ställen waren stehen ge¬
blieben. Von der Kirche standen noch die Umfassungsmauern;
die Turmuhr war vernichtet, die Glocke geschmolzen.

Der unglücklichen Gemeinde wurde rasche' Hilfe zuteil.
Von Dillenburg kamen am selben Tage noch drei Wagen mit
Lebensrnitteln. Von Niederscheld brachte am folgenden Morgen
ein langer Wagenzug Brot, Kartoffeln, Heu und Stroh . Aus
Sechshelden kamen 20 Fuhrwerke mit allerlei Geürauchsgegen-
ständen und Eßwaren, darunter 66 Sack Kartoffeln. Die
andern Nachbargemeinden standen in helfender Liebe auch
nicht zurück.

Am Sonntag , den 11. Mai hielt Pfarrer Spieß von Frohn¬
hausen auf der Brandstätte Gottesdienst. Reiche Gaben für
die Abgebrannterr gingen aus dem ganzen Lande ein. In
Wiesbaden z. B. wurde an einem Tage, den 9. Juni , über
474 Mk. quittiert. Auch der ehemalige Landesherr, Herzog
Adolf von Nassau, schenkte 500 Mk.

©iit neuer Brand in Wissenbach kam 1893 aus, durch den
8 -Gebäude, 3 Wohnhäuser und 5 Scheunen eingeäschert wurden.

(Schluß folgt.) Rebe-  Bergebersbach.

Er hatte sie nicht eigentlich belogen, als er ihr in
diesem Briese von seiner seit langem gehegten Liebe ge¬
sprochen hatte, und es war ein gut Teil Wahrheit gewesen
in alledem, was er bei ihrer mündlichen Aussprache: über
die Geschichte dieser unglücklichen Liebe und über die Gründe
seiner Zurückhaltung gesagt. Aber was ihn getrieben hatte,
gerade diesen Augenblick für seine Werbung zu wählen,
war doch einzig die Hoffnung, seine Absichten mit Hilfe
ihres Vermögens ohne Inanspruchnahme eines fremden Bei¬
standes zu erreichen.

Wohl war er des Erfolges nicht unbedingt sicher ge¬
wesen, und er hatte lange gezaudert, ehe er sich entschloß,
den Brief in den Kasten zu werfen. Aber der Glaube an
seinen guten Stern hatte doch schließlich den Sieg davon
getragen über alle Bedenken. Warum auch hätte sie
ihn durchaus verschmähen müssen! Er wußte, daß er den
Frauen gefiel, und Sabine Heßmer war nicht mehr in
dem Alter , wo ein Mädchen unbedenklich Nein sagen darf,
wenn sie ihre Seele nicht von einem Sturm der Leiden¬
schaft durchzittert fühlt. Hatte sie sich, wie es Jmpenkovens
Ueberzeugung war, früher auf Harald Tormaelen Hoff¬
nungen gemacht, so mußten diese Hoffnungen längst in nichts
zerflossen sein, und jtn eine wirkliche Liebe zu Gerhard
vermochte er nicht zu glauben, wie verdächtig auch seinem
eifersüchtigen Spürsinn mancherlei kleine Anzeichen hatten
erscheinen wollen. Von der großen Veränderung , die neuer¬
dings in Harald Tormaelens Leben eingetreten war , wußte
er nichts; aber auch die Kenntnis dieser Dinge würde ihn
schwerlich von seinem Schritt zurückgehalten haben, denn
er hatte eine zu hohe Meinung von Sabine und hielt sie
für viel zu stolz, als daß er an die Möglichkeit gedacht
hätte,̂ sie könne noch immer einem Manne anhängen, von
dem ihre Liebe einmal verschmäht worden war.

Er war seines Erfolges nicht unbedingt sicher gewesen,
aber mit einer so bedingungslosen Abweisung, mit einem
Nein, das ihm auch für die Zukunft jede Hoffnung nahm,
hatte er doch nicht gerechnet. Ein tiefer, nagender Groll
war von "jener Unterredung in ihm zurückgeblieben— eine
feindselige Empfindung gegen die Frau , die ihn verworfen,
und ein Gefühl tiefen, fast leidenschaftlichen Hasses gegen
die beiden Männer , die er dafür verantwortlich inachte,
gegen Gerhard und Harald Tormaelen . Der eine von ihnen
freilich war in diesem Augenblick ein sterbender Mann , an
dessen Qualen er ohne jede Regung des Mitleids dachte;
der andere aber stand jetzt in der vollen Blüte männlicher
Kraft und Schönheit vor ihm, auch in der schlichten, bürger¬
lichen Kleidung eine bestechende, ritterlich vornehme Erschei¬
nung. Und in demselben Maße, wie er seine Ueberlegenheit
empfand, fühlte er den brennenden Haß in seinem Innern:
heißer aufflammen und sich tiefer in seine Seele bohren^

(Fortsetzung folgt.)



ücrmiscbtes.
— ttcbcr die Gestaltung der wirtschaftlichen Kon¬

junktur herrschen zwischen Theoretikern und Praktikern
Meinungsverschiedenheiten . Aus dem 93. Stiftungsfest des
Vereins zur Förderung des Gewerbefleißes in Berlin , an
dessen Spitze der Kaiser steht, sprach Handelsminister
Shdow die Hoffnung aus , daß der augenblickliche Rückgang
der wirtschaftlichen Konjunktur sehr bald einer freundlicheren
Tendenz weichen würde , zumal eine Abschwächung eigentlich
nur im Baumarkt und der Textilindustrie eingetreten sei,
während die Eisenindustrie , der Bergbau und die Schiffahrt
nichts von einem Nachlassen der Konjunktur bemerken ließen.
Auch von einer allgemeinen Arbeitslosigkeit könne man nicht
sprechen, nur in den Großstädten und in Mitteldeutschland
sei die Anfrage größer als das Angebot , indessen sei auch
hier ein baldiger Ausgleich zu erhoffen . Es darf dem
gegenüber nicht verschwiegen werden , daß die Praktiker die
Lage leider noch immer pessimistisch ansehen.

— Unser Außenhandel im verflossenen Jahre zeigte
eine überaus günstige Entwickelung , da der Wert der aus-
gesührten Waren auf 10 Milliarden Mark von 9,9 Milliarden
des Jahres 1912 stieg, während der Wert der eingeführten
Waren mit rund 10,7 Milliarden nahezu unverändert blieb.
sDer Ueberschuß der Einfuhr über die Ausfuhr sank von 1735
aus 615 Millionen Mark . Da der Transport Geld kostet,
der Export Geld einbringt , so ist die vorjährige Entwickelung
lebhaft zu begrüßen und zu wünschen, daß sie auch im neuen
Jahre anhült . Voraussetzung dafür ist in erster Linie , daß
die Ernte ähnlich, r eich ausfällt , wie anno 1913, ln dem
auch der Güterverkehr unserer Eisenbahnen mit 1418 Mill.
noch eine Zunahme von 40 Millionen aufwies , während der
letzte Jahresmonat allerdings eine Mindereinnahme von 2,25
Millionen zu verzeichnen hatte.

— Postkreditbriese . Bei einer Besprechung des Staats¬
sekretärs des Reichspostamts mit Persönlichkeiten des Handels
und der Industrie fand die Absicht der Einführung von Post-
kreditbriefen allgemeine Anerkennung . Ferner wurden zahl¬
reiche Wünsche, des deutschen Handelstages für den nächsten
Weltpostkongreß erörtert.

— Die Berkehrseinnahmen der deutschen Eisenbahnen
betrugen im Dezember 1913 im Personenverkehr 68,6 Mill.
Mark oder 562 081 Mk. mehr , im Güterverkehr 162,6 Mill.
Mark oder 2,25 Millionen Mark weniger als im gleichen
Zeitraum des Vorjahres . Der Rückgang im Güterverkehr ist
durch die wirtschaftliche Konjunktur veranlaßt.

— Aus der Welt der iTcchnik. Verschiedene ameri¬
kanische Eisenbahngesellschaften haben in ihren Luxuszügen
drahtlose Telegrahenstationen eingerichtet . Man kann also vom
Zuge aus Telegramme aufgeben , die prompt erledigt werden.
Schreib - und Arbeitsräume in diesen Zügen , ja selbst
Druckereien , waren in diesen Zügen seit langem nichts Sel¬
tenes . — Ein eigenartiger Ausfuhrartikel der Schweiz ist
— elektrische Kraft , die in den Anlagen » an den zahlreichen
Sturzwassern gewonnen wird . Rach einer Statistik beträgt
diese Ausfuhr etwa 500000 Pferdestärken pro Jahr . — In
keinem Lande der Erde zieht die chemische Industrie aus
der Steinkohle so weitgehenden Nutzen wie in Deutschland.
Ein Drittel des Ammoniaks , 1 Million Tonnen im Werte j
von nahezu 250 Millionen Mark , ist deutsches Fabrikat . Die -
Teersarbenstoffe , die Deutschland in einem Jahre an das j
Ausland abgibt , stellen einen Wert von etwa 125 Mill . i
Mark . '

— Deutscher Gelchrtenfleitz. Professor von Soden, der
vor einigen Tagen aus der Berliner Untergrundbahn ums
Leben gekommene Geistliche, hatte sich besonders die Erforschung
der ältesten Dextgcstalt der neutestamentlichen Schriften zur
Aufgabe gesetzt. An der Hand eines ans die Erleichterung
der Bergleichungsarbeit eingerichteten Vordruckes wurden im
Lause der Jahre etwa 2500 alte Handschriften , darunter viele
Neusunde , planmäßig verglichen, nach ihrem Textcharakter ' ein¬
geordnet und für die tertgeschichtlichen Schlußfolgerungen ver¬
wertet . 16 Jahre lang hat der Gelehrte für den Abschluß
dieses Werkes gebraucht, für das an Kosten etwa 200 000
Mark aufzubringen waren.

— Schachtvermehrung im Kalibergbau . Das Jahr
1913 stand noch mehr als seine Vorgänger im Zeichen der
Schachtvermehrung beim Kalibergbau . Bekanntlich ist der Ge¬
samtabsatz der Kaliindustrie durch das Kaligesetz vom Mai
1910 kontingentiert , d. h. in seiner Gesamthöhe festgelegt und
in bestimmter Weise aus die einzelnen Werke verteilt . Die Zahl
der am Absatz beteiligten Werke ist im Lause des letzten
Jahres von 114 auf 160, also um 48 gestiegen. Von diesen
Werken besitzen aber nur 97 eine definitive Vollqnote . Das
Kaligesetz bestimmt nämlich , daß neue Werke zunächst nur eine
vorläufige Beteiligung erhalten , die so hoch bemessen ist, daß
sie ,zur Ausschließung des Lagers genügt . Diese vorläufige
Beteiligung darf aber in den ersten zwei Jahren nach dem
Allsfinden des Kalilagers 50 Proz , der Durchschnittsbeteiligung
aller fördernden Schachtanlagen nicht übersteigen . Sind die
Lagerungsverhältnisse innerhalb der ersten zwei Jahre ge¬
nügend geklärt , so erfolgt die Festsetzung der endgültigen , bis
zum 1. Januar 1917 in Kraft bleibenden Beteiligungsziffer.
Ihre Höhe richtet sich nach der Reichhaltigkeit und Güte des
ausgeschlossenen Lagers und nach der von einer besonderen
Kommission ermittelten Leistungsfähigkeit der gesamten Be¬
triebseinrichtungen . Aber auch nach Festsetzung der endgül¬
tigen Beteiligung gelangt das Werk doch nicht sogleich in
den vollen Genuß derselben. Es tritt nämlich im ersten
Jahre nach Festsetzung der Quote eine Kürzung von 30 Proz .,
tm zweiten Jahre von 20 und im dritten von 10 Proz . ein,
sodaß die Schachtanlage erst im vierten Jahre nach Festsetzung
der endgültigen Beteiligung oder erst tm sechsten Jahre nach
Ausschließung der Krlilager ihre Förderbeteiligung voll und
ganz ausnutzen kann . Neben den 97 Werken mit einer Voll-
guvte nehmen noch zwei Werke mit 70 Proz . Karenzquote
und 61 Werke mit provisorischer Quote an dem Gesamtab-
satz teil . Außerdem sind noch 92 Schächte im Bau begriffen,
von denen etwa die Hälfte schon im Laufe dieses Jahres
in Förderung gelangen und eine provisorische Beteiligung!
erfahren dürften . Am Ende des Jahres 1914 wird also die
Zahl der selbsttätigen förderfähigen Kaliwerke bereits über
200 steigen. Da Anfang 1911 ihre Zahl nicht ganz 70 betrug,
bat sie sich also innerhalb von vier Jahren verdreifacht . Das
Kaligesetz hat demnach trotz der vorgesehenen provisorischen
und der Karenzquoten nicht verhindern können, daß im Schutze
des durch das Kaligesetz begründeten Monopols die neuen
Schachtanlagen wie die Pilze aus der Erde schossen. Um
diese überstürzte Entwicklung nachträglich wenigstens noch so
weit wie möglich zu hemmen, hat die Reichsregierung schon
int Januar 1913 eine Zusatznovelle zum Kaligesetz ange¬
kündigt . Die Budgetkommtsston des Reichstages hat daraufhin
sofort den Beschluß gefaßt, daß diese Novelle rückwirkend-
Kraft für alle nach dem 15. Januar 1913 begonnenen Schächte
staben sollte . Wie die Regierung kürzlich mitteiltc , ist der
neue Gesetzentwurf inzwischen sertiggestellt und von den be¬

teiligten Bundesstaaten gutgeheißen worden . Er dürfte also
schon in der nächsten Zeit den Reichstag beschäftigen. (Tik.)

— Ucber junge Musiker . In Berlin hat der 16 jährige
Georg Szell eine von ihm komponierte Sinfonie mit dem
Blüthner -Orchester, einem der besten Orchester Deutschlands
aufgeführt und bei Publikum und Presse starken Beifall ge¬
funden . Man ist allgemein der Ansicht, es nicht mit einem
„Wunderkind " der üblichen Art , sondern mit einem musika¬
lischen Genie zu tun zu haben , dem Raum geschaffen werden
muß . Mozart komponierte bereits im zarten Kindesaller und
spielte als 'Knabe vor Königen und Fürsten . tS&enfD' war
Schubert schon in sehr frühen Jahren ein Fertiger . Menocls-
sohn hat mit 17 Jahren die berühmte Ouvertüre zum
„Sommernachtstraum " geschrieben.

— Polen -Kolonien im Rheinland . Aus Bochum
wurde kürzlich die Gründung eines Sokolvereins und eines
polmscheit Gesangvereins gemeldet . Gleichzeitig organisierten
sich die Polinnen im rheinischen Jndustriebezirk . Neuerdings
wurden in Gladbeck und Gelsenkirchen -Schalke ein national¬
polnischer Frauenverein gegründet.

— Die SchnlÄen -Prinzeß aus der Verlegenheit . Einer
Pariser Meldung zufolge haben die Gläubiger der Prinzessin
Luise von Belgien einen Akkord unterzeichnet , wonach sie
sich alle zusammen in viereinhalb Millionen Franks teilen
werden , die ihnen ans der Erbschaft der Prinzessin Luise
von Belgien ausgezahlt werden sollen. Neue Ansprüche von
Gläubigern sind entgegen anderslautenden Meldungen nicht
mehr erhoben worden.

— „Parsifal " in Paris . Der „Excelsivr " veröffentlicht
eine interessante Statistik , nach der die Pariser große Oper
für die ersten Parsifalaufführungen nicht weniger als 222 876
Franken eingenommen hat . Damit hat „Parsifal " den Rekord
für alle Einnahmeziffern bet Operrr in Paris bei weitem
geschlagen.

— Paris im Kriegsfälle . Der Pariser Gemeinderat be¬
schäftigt sich schon seit mehreren Tagen mit der Frage , ob
die Stadt im Kriegsfälle genügend verproviantiert sei. Das
soll nach den Behauptungen Kundiger so wenig der Fall sein,
daß die hauptstädtische Bevölkerung höchstens für vier Tage
Lebensmittel haben würde . Im Mobilmachungsfalle würde
die Heeresverwaltung natürlich alle Bahnen beschlagnah¬
men, sodaß eine Hungersnot unvermeidlich wäre . Man berat¬
schlagt, wie solcher Eventualität abzuhelfen sei.

— Was die Franzosen an Stenern zu zahlen haben,
geht über Kreide und Rotstein und gibt uns Deutschen, die
wir ja auch mit Steuern reichlich gesegnet sind, vollen Grund,
uns in unserer Haut wohl zu fühlen und auf jeden Tausch
mit dem westlichen Nachbar zu verzichten. Da die Republik mit
Rücksicht ans ihre zahllosen großen und kleinen Rentner eine
direkte Einkommensteuer noch immer nicht durchzusetzen ver¬
mochte, so unterwirft sic zunächst alle Lebensmittel horrenden
Steuern . Nicht genug damit hat sie aber noch unzählige,
kleine Steuern eingeführt , die wie Nadelstiche wirken . So
gibt es eine Klavier - und Fenster -, eine Miets - und Dienst¬
botensteuer , eine Quittung - und eine Plakatsteuer ; letztere
geht so weit , daß jeder Zettel , der den Verkauf von frischer
Wurst in einem Läden ankündigt , besteuert werden muß.
Wagen -, Streichhölzer -, Jnseratensteuer , dazu eine Staats¬
akzise bilden die weiteren Blüten ln dem riesigen Steuer¬
bukett der Republik , welcher der Finanzminister Caillaux soeben
noch einen ganzen Strauß duftender Steuerblüten zugedacht
hat . Die Kintöppe sollen bluten , jeder Möbelverkauf oder
sonstige Veräußerung mit einer hohen Steuer belastet werden,
der Quittungsstempel und namentlich die Stempelsteuer aus
ausländische Wertpapiere erhöht werden. Kunstwerke und
Börsengeschäfte, Absinth und andere alkoholische Getränke wer¬
den einer höheren Steuer unterworfen ; es muß eine wahre
Lust werden , französischer Steuerzahler zu sein.
' r Der arme Kettenhund . Erbarmt Euch bei dieser

Kälte doch der armen Kettenhunde . Wie jämmerlich heult
oft mancher Hund in eiskalter Winternacht . Wie wehe tun
ihm die steifen Glieder . Die elende Hütte gewährt keinen Schuh
gegen die eisige Winterkälte , gegen Regen und Sturm . Die
Unterlage ist meistens feucht und voll von Ungeziefer. Wenn
das unglückliche Tier nun heult , um Menschen aus sein Elend
aufmerksam zu machen, so wird es meistens mit einem strengen i
Wort oder gar mit einem Knüppel in seine Hütte gewiesen. !
O, erleichtert doch diesen armen , Tag und Nacht gefesselten j
Gefangenen ihr Dasein ! Sorgt , daß die Hütte Schutz gegen j
Kälte und Regen biete, und daß er ein warmes und rein¬
liches Lager habe. Gönnt ihm wenigstens eine Stunde am
Tage die Freiheit . Das dankbare Tier wird Euch die kleinen
Wohltaten durch treue Anhänglichkeit reichlich lohnen.

Macht Euch nicht breit mit @»1« Menschlichkeit,
So lang Ihr Mit dem Tier nicht menschlich seid.

2;sitgemkitze Betrsedlmigen.
(Nachdruckverboten.)

„O R e a u m u r , v Celsius !"
O Celsius , 0 Reaumnr , — ihr macht euch nützlich für

und für — ihr kündet uns die Temp 'ratnren - - int Zimmer,
wie auch aus den Fluren . — Ihr zeigt dem p. A. Publikum
— einmütig an „um Null herum " — und sinkt ihr ans den
Nullpunkt nieder, — dann seid ihr einmal gleiche Brüder!
— O Reaumur , 0 Celsius ! — den Hausfrau 'n macht ihr
viel Verdruß — ihr eilt gar boshaft auf und nieder , —
zeigt Wärme an und Frost 'dann wieder. — lind setzt die
Hausfrau Wäsche an , — sie dann vor Frost nicht trocknen
kann — doch hat sie Glück, dann naht als Retter — der
Umschlag, und bringt wärm ' res Wetter ! — O Reaumur , 0
Celsius ! — Heut zeigt ihr minus , morgen plus — und
mag sich mancher darum sorgen, — der Wechsel kommt von
heut ans morgen , — und wie im Kurs ein Wertpapicr —
abwechselnd sinkt und steigt auch ihr , •=- was morgen wird,
das steht noch offen, —,man kann nur stets das Beste hoffen!

- Besonders zu beklagen ich — der vielgeplagte Vers¬
chwurst — singt er vom Eislauf tauseudtönig — steht Wasser
auf dem Eis nicht wenig — und singt er dann , daß über
Nacht — die milden Lüfte sind erwacht, — dann blickt er
morgen traumverloren , — sein Lied ist falsch, — es hat j
gefroren ! — Ob Reaumur wie Celsius — zur Zeit auch -
Kälte künden muß — tst's für den Balkan wenig nütze, — ]
dort herrscht schon wieder Siedehitze, — und wenn man dieses i
Treiben sieht — dann fürchtet man , der Prinz von Wied j
— wird dort trotz aller guten Gaben — es kaum zum !
allerbesten haben ! — Auch das polit 'sche Wetterglas •— der- ■
kündete wechselnd dies und das , es weiß davon vor allen \
Dingen — der Kanzler jetzt ein Lied zu singen, — ob manchen j
auch der Preußenbund — in Hitze bringt , 's ist ohne Grund — j
denn nach wie vor tönt 's ernsten Falles — noch immer j
Deutschland über alles ! — Im Reichsland des Jnt 'resses z
.Kern — ist immer noch der Ort Savern , — wann wird •
man endlich davon schweigen, — wann wird das Barometer ']
steigen? — Daß Militär und Zivilist — ein Herz und eine \
Seele ist — und dort das Wetterglas nicht weiter — auf
dem Gefrierpunkt steht ! — Ernst Heiter.

-Für die Redaktion verantwortlich : Ludw . Weidenbach.

Winter-Paletots
Ulster Lodenjoppen
sind Im Preise bedeutend reduziert!

Eine Partie zurückgesetzte Paletots und
Mäntel, für Arbeiter u. Fuhrleute geeignet,
sowie eine Partie Knaben- und Jünglings-
Paletots IM " spottbillig ! "MA

Banklempnereiu. Installationsgeschäft
von JT * Zwingel 4

empfiehlt sich
in Reparatur von Badeöfen , Gasherden , ferner zur
Gas - Installation , Lieferung von Beleuchtungs - Gegen¬
ständen , Glühkörpern , aller Arien Glas - Ersatzteile etc.

Schnelle Bedienung und exakte Arbeit wird im Voraus
zugesichert. 179

i M
mit selbstschärfendon Kunststeinen  für Motor¬

betrieb von 80 —150 cm Durchmesser
Keine Marktware. —

Stabile Bauart . —Räder :
Holz auf Eisen. — Ge¬

ringer Kraftbedarf. —
Grosse Leistung.

— Wolliges Mahlgut. —

Walzen-Schrotmühle

„Favorit“
für Göpel- und Motor¬
betrieb , zum Schroten,
Mahlen und Quetschen
sämt.1. Getreidearten

Einfache Handhabung.
Spielend leichter Gang.

Grosse Leistung bei ge¬
ringem Kraftverbrauch.

Ia , Hartgusswalzen,daher
lange Lebensdauer. —

Prospekte und Mahl-
» proben gratis.

Baut als Spezialität

B. Holthaus, Maschinenfabrik,
Aktien Gesellschaft Gegr. i85o. Dinklage I / O
Wegen Einsichtnahme von ff. Referenzen und Einholung

von Offerten wende man sich bitte an unsere

Centrolverkoufsstelle Emil Koppele,
HiHget, (Dillkreis),ru-M»iso.

Massage , Elektrisieren , Vibrations -Massage

Elektr . Lichtbäder,
Dampf - , Heißluft -, Hydroelektrische

s-s und Vierzellenbäder,
sowie alle sonstige ärztliche Anordnungen
- -— werden bestens ausgeführt . -

L. matz ii. krau. Gießen. 8ch (sSr,"S’"■
Telefon 354.

C5Q OSO

Ein reizendes kleines

Schreib-
maschinchen
für Büro und Reise.

Vertretung:

H. Schönau Ww.,
Haiger.
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rrmtiicver Teil.
Bekanntmachung.

Das Dienstmädchen Lina Luise Dornbusch, geb. am
26. Februar 1895 in Sinn , hat sich am 20. ds. Mts . aus
seiner Dienststelle in Gießen entfernt und ist zuletzt an diesem
Tage abends 9 Uhr in Sinn gesehen worden. Seit dieser
Zeit fehlt jede Nachricht über seinen Verbleib. Das Mädchen
ist weder in seine Dienststelle zurückgekehrt, noch hat es sich
bei seinen Eltern in Sinn eingefunden. Taschentuch, Mantel
und Hut der Dornbusch sind in dem Haas'schen Hüttengraben
in der Gemarkung Sinn aufgefunden worden. Ein Abschlag
des Hüttengrabens ist vergebens gewesen. Es ist anzunehmen,
das; das sehr aufgeregte und nervöse Mädchen sich verirrt hat.

Die Ortspolizeibehörden und Gendarmen des Kreises
werden hierdurch aufgefordert, sofort Nachforschungennach
dem Mädchen zu halten und im Auffindungsfalle der Orts-
Polizeibehörde in Sinn sofort Mitteilung zu machen.

Zugleich ergeht an Alle, die über den Verbleib des Mäd¬
chens Mitteilung machen können, das Ersuchen, diese Mit¬
teilung der Ortspolizeibehörde in Sinn ungesäumt zukom¬
men zu lassen.

Personalbeschreibung:  Größe : 1,65 Meter.
Haare : hellblond. Stirn : gewöhnlich. Augenbraunen:
hellblond. Augen : blau. Nase: gewöhnlich. Mund : nor¬
mal. Zähne : vollständig. Kinn : gewöhnlich. Gesichts¬
bildung : voll. 'Gesichtsfarbe: gesund, rote Backen. Ge¬
stalt : untersetzt. Sprache : Deutsch, hiesiger Dialekt. Be¬
kleidung: Abgesehen von dem bereits aufgefundenen grauen
Mantel und dunkelgrauen Plüschhut ist die Bekleidung nicht
bekannt. "Das Mädchen hat schwarze Halbschuhe getragen.

Dillenburg , den 23. Januar 1914.
Der Kgl. Landrat : I . V.: Jacobi.

nichtamtlicher Teil.
CUocftewseliau.

lNachdruck verboten.)
Die Welt schwingt sich im Reigen, Kaisers Geburts¬

tag steht vor der Tür.  Damit erhalten wir doch wieder
einen Tag, an welchem der leidenschaftlicheTagesstreit zu
schweigen hat . Es ist auch eine erfreuliche Tatsache, daß
der harmlose Frohsinn der winterlichen Geselligkeit sich nicht
durch die Beschwerlichkeiten der Zeit bedrängen läßt , sondern
nach und nach auf den alten Höhepunkt gelangt ; freilich
sind die Wehre, die sonst im Karneval den Geldstrom reich¬
lich fließen ließen, dies Jahr weniger hoch aufgezogen, aber
damit war von vornherein zu rechnen. Die Sparsamkeit ist
notwendig ; um immerfort Trübsal zu blasen, liegt erfreu¬
licherweise kein Anlaß vor. Die deutsche geistige Schwung¬
kraft steht der arbeitsfreudigen Unternehmungslust nicht nach,
und das Frühjahr kann ja schon ein neues Sich-Regen schaf¬
fen, das Segen bringt . Die rauhe Witterung hat verschiedent¬
lich Arbeiten für Brotlose beginnen lassen, aber von einer
wirklichen Not können wir zum Glück nicht reden.

. Das ist̂ auch im Reichstage  anerkannt worden, wenn¬
gleich die Stimmung wegen der allgemeinen wirtschaftlichen
Weltlage doch wohl etwas optimistisch gewesen ist. Es sollen
von unserer Seite keine Handelsverträge gekündigt werden,
um neue Zollschwierigkeiten zu verhüten. Es bleibt aber
abzuwarten, ob uns keine Verträge gekündigt werden, denn
überall herrscht Geldmangel, den man meist durch Zoller¬
höhungen zu beseitigen hofft. Und tatsächlich denken nicht
Wenige Staaten , daß beim gutmütigen Deutschen Reiche
rmmer noch am meisten herausgeschlagen ist.

„Zobern" ist und bleibt ein Unheilswort.  Es sollte
doch nun wirklich die einfache Wahrheit zu ihrem Recht
kommen, daß geschehene Dinge nicht mehr geändert werden
können, und das ist um so eher möglich, als für die Zukunft
alle Garantien gegeben erscheinen, daß bei gutem, gegen-
lertigen Willen 'Ruhe einziehen wird. Aber es geht weiter
und weiter mit den parlamentarischen Verhandlungen und
sonstige» Erörterungen . Die Möglichkeit eines Kanzler¬
wechsels ist ja wohl in den Hintergrund getreten, aber für
^ Veränderung in den höchsten Aemtern des Reichslandes

erbt die Entscheidung eine offene. Das ist bedauernswert,
enn jede neue Erscheinung in diesem Zank ist ein Stein

./tzr , der gegen das Autoritäts -Bollwerk des Reiches ge-
ichleudert wird.
. Indirekt ist es auch die Zabern -Angelegenheit gewesen,
j. Tn. der ersten Versammlung des Preutzen - Bun-
t Berlin den Anlaß zu scharfen Darlegungen gegeben
, °ie viel politischen Staub aufgewirbelt haben. Nicht

war es, Eigenarten des deutschen Nordens und
j .. . gegen einander ins Feld zu führen, Züge im Volks-
9>nt. eT' die keine Spaltung im Wesensbilde der deutschen
üen^ m,Hervorrufen, sondern es im Gegenteil vervollständi-
jen‘ . brauchen uns heute keine Sorgen künstlich zu schaf-
ft« iis ®tant  hat sein Päckchen zu tragen , aber wir wollen
Wor? ^ rttschen Norden und Süden gemeinsam tragen . Das
eine» der „Mainlinie " ist nun schon seit mehr als

Menschenalter verschwunden, wir könnten von vorn
gen, falls es wieder aufleben sollte.

^afzig Jahren begann der erste der deutschen Eini¬
gemw lefle' der Krieg gegen Dänemark,  in die-
ßiscĥ ten Januar -Drittel , in welchem die Verbündeten preu-
UnrsKs,," "^ österreichischen Truppen den Bestand des meer-
Bund rm eilCn  schleswig-holsteinischen Landes beim deutschen
v>ar der m .^ wden Intrigen zum Trotz durchsetzten. Das

Anfang der zielbewußten Einheitspolitik Bismarcks, 1

die über den Bruderkrieg von 1866 zum nationalen Volks-
frühling von 1870/71 führte. Die Erinnerung an diese
Tage kann nicht unbeachtet bleiben, wenn sie selbstverständ¬
lich auch keine chauvinistische Feier Hervorrufen wird. Denn
das Gedenken daran , „Wie Deutschland ward", mutz uns
eine Lehre für immer sein.

Wir haben uns auf uns selbst zu verlassen, denn nicht
viele Freunde  haben wir in der Welt. Viel zu viel
Worte sind im Laufe von 1913 um die russische Freundschaft
gemacht worden, der Zar und mehrere russische Minister
waren in Berlin , aber als sie gewogen ward, ist sie zu
leicht befunden. Der junge türkische Kriegsminister Enver
Pascha und der russische Botschafter von Giers in Konstanti¬
nopel haben sich als ein edles Brüderpaar bewiesen. Enver
drängte den General Liman von Sanders , den Führer der
deutschen Militärmission , aus seinem türkischen Korps-Kom¬
mando heraus, und der russische Botschafter tat das Seinige,
um die Befugnisse des Generals als Armee-Inspekteur ein-
zuschränken. Wenn General Liman dafür türkischer Marschall
wurde, so gleicht das etwa einem pompösen Schaugericht,
das nur zum Ansehen da ist, aber nicht satt macht. Feld¬
marschall sein ist schön, aber es mutz auch wirklich etwas zu
kommandieren sein.

Unser Reichs-Regiment hat die Aufgabe, endlich die Le¬
gende im Auslande zu zerstreuen, daß D e u t s chl a n d

j eine Allerwelts - Tante  ist , jedem gefällig, nieman-
; dem etwas übel nehmend. Ueber diesen Vorgang in Kon-
; stantinopel sind beruhigende Zeitungs -Artikel geschrieben,
; aber die Tatsache bleibt bestehen, daß unsere Erwartungen
j nicht erfüllt , unsere guten und selbstlosen Dienste nicht gewür-
! digt sind. Daß es auf anderen Gebieten früher schon so
■gewesen ist, wissen wir ; aber es darf nicht so bleiben. Unser
j Botschafter in England hat neulich eine nach allen Seiten
- telegraphierte Rede gehalten, aber Schweigen hätte auf die
; Briten mehr Eindruck gemacht. In der deutschen Botschaft in
? Paris hat das republikanische Präsidentenpaar einer Abend-
j gesellschaft beigewohnt, das wird aber keinen neuen Tumult
■in der Pariser Presse verhüten, wenn es wieder eine Grenz-
k berichtigung in Afrika geben sollte. Willkommen waren
\ Herr und Frau Poincaree selbstverständlich.

Unsere große militärische Macht-Vervollkommnung vom
z Vorjahre hat uns kein Staat auf der Erde nachgemacht.
| In Frankreich steht nicht nur die Kostendeckung, sondern
; auch mancherlei von der gehobenen Schlagfertigkeit
I aus dem Papier.  Daher soll auch der Wert unseres
t Vorsprunges anerkannt werden, denn die Weltverhältnisse
; sind nicht so rosig, wie mianche Leute glauben machen möch-
l teil . In den Balkanhauptstädten wird heute mehr wie gut
I mit dem Säbel gerasselt, vorerst allerdings nur theoretisch,
- aber wer weiß, was plötzlich mal daraus wird ? Wenn der

türkische Kriegsminister Enver seinen Offizieren das öffent¬
liche Kneipen verboten hat, so mutet das nur humoristisch
an. Aber der Mann hat noch ganz andere Pläne.

Oeutseder Usiedsrag.
(Sitzung vom 23. Januar .) Am Tische des Bundes¬

rats : v. Bethmann-Hollweg, Delbrück, Kühn, Lisco, v. Jagow,
Falkenhahn und Krätke. Abg. Dr. Q n a r ck- Frankfurt (Soz.)
fragt an, ob angesichts der Feststellungen im Frankfurter Gift¬
mord-Prozeß eine Ergänzung der Bestimmungen über den
Handel mit Giften beabsichtigt sei. Ministerialdirektor Dr.
Jonquiceres erklärt, daß die Abgabe von Cholera- und anderen
Bazillen nur an zum Empfang ermächtigte Personen er¬
folgen darf. Es Wird geprüft werden, ob die bisherigen Be¬
stimmungen ausreichen. Ferner wird eine internationale Rege¬
lung erwogen. Es folgen die Zabern- Interpellationen der
Sozialdemokraten und fortschrittlichen Volkspartei, welche an-
fragen, was der Reichskanzlerzu tun gedenke, um Verfassung
und Recht gegen Uebergriffe der Militärgewalt zu schützen
und um die in Elsaß-Lothringen eingetretene lebhafte Beun¬
ruhigung zu beheben. Abg. Dr . Frank (Soz .) begründet die
sozialdemokratische Interpellation . Der Reichskanzler werde
von allen Seiten angegriffen. Das passiert sonst doch nur be¬
deutenden Staatsmännern . Herr Bassermann hat festgestellt,
daß der Reichskanzler im großen und ganzen nationalliberal
ist. Man weiß nie so recht, wo man mit der nationalliberalen
Politik daran ist. Das ist immer ein Schritt nach rechts,
ein Schritt nach links, ein Schritt vorwärts, dann zwei
Schritte rückwärts. Das Volk will wissen, ob es vorwärts
oder rückwärts geht. Die Zaberner Frage ist keine juristische,
sondern eine politische Frage. Hier soll es sich zeigen, ob es
vorwärts gehen soll zum Berfassungsstaat oder rückwärts zum
Polizeistaat. Der Reichskanzler hat im Dezember selbst an¬
erkannt, daß Ungesetzlichkeiten in Zabern vorgekommen sind.
Hört, hört.) Dann kam die Hetze der Konservativen. Dev
Reichskanzler wurde nun schwankend. Die Freisprüche der
Reuter , Schabt, v. Forstner waren Kolbenstöße für den Reichs¬
kanzler. Was will er nun tun, um sein Wort einzulösen und
sein Ansehen zu wahren. Bisher hat er weiter nichts getan,
als den Gerichtsherrn auf jede Berufung und Revision ver¬
zichten zu lassen. (Hört, hört links.) Was hat die Meinung
des Kanzlers so gänzlich geändert? Es gibt nur die eine
Erklärung, daß er vor der Militärbehörde kapituliert hat.
Die Straßburger Urteile beweisen nur die Unhaltbarkeit
der Militärgerichtsbarkeit. Die Militärgerichtsbarkeit muß ab¬
geschafft werden. Es ist unerhört, daß Richter einen Ange¬
klagten zu der von ihnen selbst ausgesprochenen Freisprechung
beglückwünschen, und daß der Präsident eines Gerichts bet kon¬
servativen Politikern über den vollzogenen Freispruch ge¬
wissermaßen Meldung erstattet. In Straßburg war für das
'Gericht nur das Beweismittel der blanken Knöpfe maßgebend.
Die elsaß-lothringische Regierung hat bereits erklärt, daß nach
ihrer Meinung die Kabtnettsordre in Elsaß-Lothringen nicht
Mt , ebenso die württembergischeund bayerische. Hier bildet

sich wieder einmal eine preußische Eigenart heraus. Mit dem
Obersten v. Reuter wird ein förmlicher Kult getrieben. Der
Staatssekretär Petri hat ihm Unwahrheit vorgew-orfen, und
diesen Mann verherrlichen Sie als ihr Ideal . Herr v. Jagow
hat sich in ein schwebendes Verfahren eingemischt. Er scheint
ja der gegebene Statthalter für das Reichsland zu sein.
Für ihn gilt das Wort : Er ist zu nichts und zu allenk
fähig. Die Depeschen des Kronprinzen waren staatsrechtlich
ohne Bedeutung, aber politisch unheilvoll und unerträglich.
Politisch werden wieder Hunderttausende aufgerüttelt. Wenn
der künftige deutsche Kaiser sin intimer Freundschaft steht mit
den Verhetzern der Verfassung, und den Staatsstreichlern, da
muß sich das deutsche Volk sagen, daß es nötig ist, selbev
seine Geschicke in die Hand zu nehmen. (Unruhe rechts,
Beifall der Soz.). Präsident Kämpf  ersucht den Redner,
sich mehr Zurückhaltung aufzuerlegen, da er ihn sonst zur
Ordnung rufen müsse. Redner (fortfahrend): Und dann der
Regimentsbefehl des Kronprinzen, worin er sagt, sein höchstes
Soldatenglück wäre es, an der Spitze seiner Husaren in die
Schlacht zu reiten. (Stürmische Unruhe rechts.) Präsident
Dr . Kämpf  ersucht den Redner, keine Beleidigung gegen
den Kronprinzen auszusprechen. (Lebhafte Unruhe im ganzen
Hause.) Ich kann mir nicht denken, fährt der Redner fort,
daß es eine Beleidigung ist, wenn ich den Regimentsbefehl
des Kronprinzen zitiere. (Beifall der Soz.) Was der Kron¬
prinz als sein höchstes Soldatenglück-preist, wäre für den
größten Teil des deutschen Volkes das größte Unglück. Es ist
eine Ehre für den deutschen Reichstag, daß die Herren vont
Preußentage ihren giftigen Haß gegen uns gerichtet haben.
Ich bedauere, daß Mitglieder dieses Hauses, die dabei waren,
gegen diese Beschimpfung nicht protestiert haben. (Beifall
links.) Der Preußentag toollte nichts als eine Knebelung
des Reichstags, eine Beschimpfung der Süddeutschen und eine
Bekämpfung der Reichsversassung. Wir bedauern, daß der
Reichskanzler an Schlaflosigkeit leidet. Es scheint so, als ob
er des Tages nachholt, was er des Nachts versäumt. (Heiter¬
keit.) Er wird bald verlassen sein, wie König Lear. Auch
Eordelia Bassermann wird ihn verlassen. (Heiterkeit.) Wir
fordern das Bürgertum zum Kampfe auf. Reichskanzler von
Bethmann - Hollweg (in großer Erregung): Ich bin ge¬
zwungen, sofort Verwahrung einzulcgen gegen die Worte, die
der Herr Vorredner mit Bezug auf den deutschen Kronprinzen
gebraucht hat. Diese Worte ätmcn den ganzen Haß der Sozial¬
demokratie, (Lachen der Soz., stürm. 'Beifall rechts), den ganzen
Haß von jener Seite gegen jeden soldatischen Geist. (Beifall
rechts.) Der Herr Vorredner hat behauptet, daß der deutsche
Kronprinz in intimer Freundschaft mit Verächtern der Ver¬
fassung und mit Staatsstreichhetzern stehe. (Zustimmung der
Soz.). Das ist -ein ganz unerhörter Vorwurf, den ich ganz
entschieden zurückweisen muß. (Großer Beifall rechts, Lärm
der Soz.). Abg. Dr , Liszt (Vp .) begründet die Interpella¬
tion der fortschrittlichenVolkspartel und führt aus : Unsere
Stellung beruht auf sachlichen Gesichtspunkten. Niemand zu
Liebe und niemand zu Leide. Unser Standpunkt ist in der
Rede unseres Parteiredners , des Abgeordneten für Zabern,
am 3. Dezember niedergelegt worden. Der kleine Leutnant hätte
sofort tn Urlaub geschickt werden müssen, um seine angegriffe¬
nen Nerven zu erholen. Das Urteil des Straßburger Militär¬
gerichts im Falle Forstner steht im Widerspruch mit den Auf¬
fassungen des Reichsmilitärgersichts. Das Vorgehen des Obersten
v. Reuter, der seinen guten Glauben betonte, ist der typische
Fall des Dolu8 eventualis. Die Kabinettsordre von 1820
durfte in Zabern nicht angewendet werden. Oberst v. Reuter
hätte sich also einer schweren Verletzung dieser Kabinetts¬
ordre schuldig gemacht. (Hört, hört.) Nach der Meinung der
Juristen ist aber die Kabinettsordre unhaltbar. Der Reichs¬
kanzler hat selbst zugegeben, daß das Vorgehen des Militärs
gesetzlich nicht begründet ist. Es ist unerträglich, daß eine Sühne
nicht zu erreichen ist. (Sehr richtig.) Unsere Interpellation
richtet sich nicht gegen das Heer. Wir sind stolz auf das Heer,
aber gegen Uebergriffe Krittk zu üben, ist unsere heilige Pflicht.
Darin machen uns weder die Schmäharttkel der Presse der
Kriegshetzer, noch die Schmahreden des Preußenbundes irre.
Ein starkes und selbstbewußtes Preußen wird dis anderen
Bundesstaaten als gleichwertig anerkennen. Der Preußentag
vertritt nicht den Preußengeist. Dieses säbelrasselndeMaul¬
heldentum ist nicht der Preußengeist von 1813. (Lebhafte Zu¬
stimmung links, Zuruf : und ' 1806.) Wir sind nicht gegen
die Kommandogewalt und gegen die Rechte der Krone, sondern
gegen die Aristokratie, die unter monarchischem Deckmantel
ihre Geschäfte besorgt. (Zustimmung links.) Der innere Friede
zwischen Zivil und Militär , zwischen Nord und Süd, muß
wieder hergestellt werden. Das ist der Zweck unserer Inter¬
pellation. (Lebh. Beifall links.) Reichskanzler v. Bcth-
Mann - Hollweg:  Selbstverständlich muß Klarheit darüber
bestehen, in welchem Falle das Militär bei Unruhen
einzugreifen hat. Das Militär selbst hat daran ein
erhebliches und.  großes Interesse. Der Grund dazu,
datẑ das Militär regelmäßig erst auf Ersuchen der
Zivilbehörde einschreiten darf, ist verfassungsmäßiges
Recht. Die preußische Verfassungs - Urkunde erkennt
aber ausdrücklich an, daß es in Ausnahmefällen einer Re¬
quisition nicht bedarf . Die Voraussetzung der Notwehr und
des Notstandes geben dem Militär unbestritten das Recht,
alle zur Abwehr eines Angriffs und der Gefahr eines An¬
griffs erforderlichen Handlungen innerhalb der durch das
Gesetz gezogenen Grenzen vorzunehmen. Dem Militär muß
ohne besondere gesetzliche Ermächtigung das Recht znstehen,
selbständig einzugreifen, wenn es sich um die Beseitigung
von Hindernissen handelt, die sich ihm bei der Ausübung
staatsrechtlicher Funktionen bei militärischen Uebnngen, auf
Wache usw. entgegenstellen. Das Militär hat auch das Recht,
selbständig einzugreifen, wenn die Zivilbehörden überwäl¬
tigt oder aus anderen Gründen außerstande gesetzt worden



sind, die Requisition zu verlangen . Die Dienstvorschriften
über den Waffengebrauchdes Aiilitärs von 1899 sind eine für
den Dienstgebrauchs bestimmte Zusammenstellung der Fälle,
in welchen das Militär befugt ist, einzugreifen. Es besteht
wohl kein Zweifel darüber , daß Oberst v. Reutter diese In¬
struktion nur zu befolgen und nicht auf ihre Rechtsgültig¬
keit nachzuprüfen hat . Die Kabinettsordre bestimmt weiter,
daß das Militär auch ohne Requisition einschreiten kann,
wenn die Zivilbehörde zu lange zögert. Nun ist Streit ent¬
standen, ob diese Vorschrift gesetzlich ist. Sie ist seit 1820
bis auf den einen Fall Zabern niemals praktisch angeioendet
worden. (Hört, hört .) Diese Vorschrift der Kabinettsordre
ist in die Dienstanweisungen von 1899 ausgenommen worden.
Das Kriegsgericht hat nun festgestellt, daß die Dienstanwei¬
sung von 1899 für das Militär unbedingt rechtsverbindlich
ist. Davon hängt allein die Frage einer ev. Bestrafung
des 'Obersten v. Reutter ab. Ebenso müßte auch ein Be-
rufungs - und Revisionsgericht entscheiden. Mit der Frage
der Rechtskraft der Kabinettsordre hatte es sich garnicht zu
befassen. Nachdem nun Zweifel entstanden sind, hat der
Kaiser nach Abschluß des Gerichtsverfahrens sofort befohlen,
zu prüfen, ob die Bestimmungen der Dienstanweisung bezügl.
des requisitionslosen Einschreitens des Militärs klar und
zweifelsfrei sei. Diese Prüfung ist im Gange und wird
möglichst beschleunigt werden. Damit ist alles geschehen,
was zur Zeit geschehen kann. Ich hoffe, daß bei den unter
den Dienstanweisungen für die verschiedenen Kontingente an-
gehörigen Truppenteilen in den Reichsländen eine Ueberein-
stimmung herbeigeführt wird. Man hat nun draußen im
Lande von einer Herausforderung der Zivilbevölkerung, von
einem Säbelregiment gesprochen. Der Zaberner Fall ist
aber doch der einzige seit 1820, bei dem die Bestimmungen
einmal zur Anwendung gekommen sind. Das Volk wird
auf die einseitigen Uebertreibungen und Verallgemeinerun¬
gen keinen Wert legen. Der Fall Zabern hat so trübe Fluten
aufgewühlt, daß man eine ganze Nation darin ertränken
könnte. (Zustimmung links.) Zweifellos muß im Reichslande
viel geschehen, um zu normalen Zuständen zu gelangen. Der
Zaberner Fall ist aber nicht typisch. Das Reichsland kann nur
unter einer ruhigen und einheitlichen, einer gerechten, aber
festen Politik gedeihen. Die nervöse Stimmung hat zu dem
Versuch geführt, einen partikularen Gegensatz zwischen Nord
und Süd zu schaffen. Dieser Gegensatz muß im Keime er¬
stickt werden. Wohin soll es führen, wenn die einzelnen
Stämme sich ihre Vorzüge und Schwächen vorrechnen. Das
gibt nur unliebsame Verstimmungen. So ist in den letzten
Tagen ein schweres Aergernis hervorgerufen worden wider
den Willen der Beteiligten auf Grund von Mißverständnissen
und mißverstandenen Aeützerungen. (Lebhafter Widerspruch
links und im Zentrum .) Kein Bundesrat könnte bestehen,
wenn wir nicht das einige deutsche Reich hätten . (Beifall .)
Das Beste, das jeder Bundesstaat an staatlichem Pflichtbe¬
wußtsein hat, ist gerade gut genug für das Reich, für das un¬
sere Väter in treuer Waffenkameradschaftmit ihrem Blute
gekämpft haben, und zwar alle mit der gleichen Begeiste¬
rung und Tapferkeit. (Lebhafter Beifall .) Die Schlacht¬
felder von Wörth, Weißenburg und das blutige Ringen um
Orleans verkünden genug, was die bayrischen Soldaten 1870
geleistet haben, ein glänzendes Zeugnis für die gleiche
Tapferkeit aller deutschen Stämme . Das bayrische Volk
wetteifert mit seinem König in der Treue zum Reiche. Der
nationale Reichsgedanke ist in den bayrischen Bergen ebenso
gut aufgehoben wie am Neckar und am Rhein und an der
Memel. Den wollen wir über alle parteipolitischen Gegen¬
sätze hinweg Hochhalten und fördern . Nun gilt es nicht mehr,
in der Wunde herumzuwühlen, sondern diese Wunde zu
heilen. Eine einzige Partei nur will die Zaberner ' Vorfälle
ausnutzen für ihre Zwecke. Die Herren der äußersten Linken
verlangen nichts Geringeres als die Abschaffung der Militär¬
gerichte, die Demokratisierung der Armee, die Beseitigung
der kaiserlichen Kommandogewalt, die Einsetzung eines de¬
mokratischen Milizheeres. Es ist das Bestreben der Sozial¬
demokratie, die kaiserliche Gewalt unter sozialdemokratischen
Zwang zu beugen. Dem Lande werden die Augen darüber
geöffnet, wo die Reise hingehen soll, unter ihrer Führung.
Unser Heer ist kein Instrument für Parteikämpfe , dafür ist
es zu schade. Das Militär hat anderes zu tun . Wer die
Arbeiter so aufreizt , wie die sozialdemokratischePresse, der
mißbraucht den Glauben der Nation an Recht und Gesetz.
Auf Antrag des Abg. Müller-  Meiningen wird die Be¬
sprechung der Interpellation beschlossen. Abg. F e h r e n -
bach (Ztr .) : Heute kann ich den Ausführungen des Reichs¬
kanzlers eine andere Resonanz entgegenbringen, als am
3. Dez. v. Js . Was er heute gesagt hat , hat zum größten
Teil auch unsere Billigung gefunden. Wir sind eins mit
ihm jetzt, die Wunde zu heilen. Die Maßlosigkeiten auf dem
Preußentage richten sich von selbst. Es soll heißen: Nicht
Preußen , nicht Süd -Deutschland, das ganze Deutschland soll
es sein. Abg. Bassermann (ntl .) : Wir billigen die Aus¬
führungen des Reichskanzlers, daß Klarheit geschaffen wer¬
den solle, hinsichtlich der Begrenzung der Befugnisse der
Militär - und Zivilgewalt . Trotz aller Zwischenfälle in
Armee und Bürgertum sind beide engverbunden. Die An¬
würfe, als ob wir mit unserer Stellungnahme im Dezember
gegen die Armee aufgetreten wären, weisen wir entschieden
zurück. Wir haben gegenüber Angriffen von rechts und links
die richtige Mitte gehalten. Der Abg. Bassermann schließt
mit den Worten : Wenn nach den Erklärungen des Reichs¬
kanzlers im Reichsland Remedur geschaffen wird, dann tut
sich ein Ausblick auf, der auch für Elsaß-Lothringen Gutes
hoffen läßt . Nach dem Abg. Bassermann sprechen die Abg.
Graf Westarp (kons .) und Schultze (Rp.), worauf ein
Vertagungsantrag der Sozialdemokraten abgelehnt wird.
Abg. Naumann (Vp .) : Die militärische Seite hat Frei¬
spruch, Ehre und Orden bekominen, die bürgerliche Seite
nichts. Wir verlangen die Achtung vor dem Menschen, auch
wenn es nur ein Zivilist, nur ein Elsässer ist. Abg. L e d e-
bour (Soz .) : Ich nehme nach dem Vorbild der Notwehr,
in der sich Forstner befunden haben soll, an, daß der Kriegs¬
minister in seiner Notlage eine Ausrede gebraucht hat, ohne
sich des Abweichens von der Wahrheit bewußt gewesen zu
sein. Dem Kronprinzen verbürgt die Prinzenerziehung aller¬
dings mildernde Umstände. Aber in seiner^Danziger Ab¬
schiedsrede finden sich so wehleidige Ausdrücke, wie sonst
nur in Mädchenpensionaten. Die Konservativen verlassen
demonstrativ den Saal . Vizepräsident D ov e ruft den Abg.
Ledebour zur Ordnung. Staatssekretär Delbrück  bemerkt
in Erwiderung auf die sozialdemokratischen Angriffe, der
Kronprinz sei mit Herrn v. Oldenburg aus dem natür¬
lichen Grunde seiner Anwesenheit in Danzig in persönliche
Berührung gekommen. Daraus wollte Herr -Ledebour die
Auffassung herleiten, als wenn der zukünftige deutsche Kai¬
ser ein "Verächter der Reichsverfassung wäre, weil er mit
Herrn v. Oldenburg verkehrt habe, der mit der Auflösung
des Reichstags durch einen Leutnant mit 10 Mann drohte.
Die Aussprache schließt. Die Interpellationen sind erledigt.
Morgen 10 Uhr : Antrag über Befugnisse der bewaffneten
Macht.

Preussiseder Lanütag.
(S i tzu n g vom 23. I a n u a r.) Das preußische Abge¬

ordnetenhaus setzte am Freitag in ,10. Sitzung die Einzel-
beratung des Landwirtschaftetats  fort . Abg. von
Wenden (kons .) begründete einen Antrag , bei der Aus¬
führung der durch die letzte Sturmflut an der Ostseeküste sich
als notwendig herausstellenden Uferschutzbauten die Inte¬
ressen der Küsten- und Hochseefischerei mehr als bisher ins
Auge zu fassen. Landwirtschaftsminister v. S cho r l e m e r
erklärte, daß die Regierung alles tun werde, um die Not
der Fischer, die durch die Hochwasserschäden herbeigeführt
sei, zu lindern . Nach unwesentlicher Debatte vertagte sich
das Haus auf Sonnabend 12 Uhr.

Politiscves.
— Der griechische Besuch am deutschen Kaiserhofc.

Der Kaiser und seine in Berlin anwesenden Söhne empfingen
am Freitag nachmittag auf dem Anhalter Bahnhof die
zum Geburtstag des Kaisers kommende Königin der Hel¬
lenen, bekanntlich eine Schwester des,Kaisers , und den grie¬
chischen Kronprinzen. Die Begrüßung der Majestäten war
sehr herzlich. Die Absperrung der Berliner Straßen war
mlt Rücksicht auf den kurz zuvor erfolgten Angriff eines
Geisteskranken auf den Kronprinzen sehr streng durch-
geführt.

— Angriff auf dcu deutschen Kronprinzen durch
einen Geisteskranken. Auf den Kronprinzen wurde Frei¬
tag nachmittag kurz nach 3 Uhr vor seinem Palais Unter
den Linden von einem anscheinend Geisteskranken ein An¬
griff versucht, der jedoch durch den Posten vereitelt wurde.
Als der Kronprinz um die angegebene Zeit im Auto in sein
Palais Unter den Linden zurückkehrte, stürzte laut „Tag"
ein Mann die Rampe hinauf und gelangte bis an den
Wagenschlag. Der sofort hinzuspringende Posten packte den
Mann und drängte ihn gewaltsam ins Schilderhaus . Der
Kronprinz, der inzwischen mit seinem Adjutanten dem Wagen
entstiegen war, beobachtete noch die von zwei sofort herbei
geeilten Schutzleuten vorgenommene Festnahme. Der Mann
wurde in die dem Palais gegenüberliegende Hauptwache
abgeliefert.

— Ablehnung der Ostmarkenzulage. Die Budget¬
kommission des Reichstags lehnte die im vorigen Jahr be¬
reits abgelehnte, von der Regierung aber wiederum ein-
gebrachte Forderung der Ostmarkenzulage auch diesmal ab.

— Absichten zur Errichtung eines Reichs - Ziga-
rertcn-Monopols bestehen nicht. Die Höhe der zur Aus¬
zahlung kommenden Ablösungen würde allein genügen, die
Durchführung eines solchen Monopols in Frage zu stellen.
Die Gerüchte von d,er Errichtung eines solchen Monopols
waren im Anschluß, an die .Dresdener Haussuchungen laut
geworden.

— Reichsbürgschaft für zweite Hypotheken zur För¬
derung von Kleinwohnungen für Arbeiter und gering be¬
soldete Beamten plant ein Gesetzentwurf,' der dem Reichs¬
tage, wie es heißt, in dieser Session zugehen wird. Statt
derartige , immerhin mit Risiken verbundene Bürgschaften
zu übernehmen, täte die Regierung besser, sich mit soliden
Baugeschäften zur Herstellung gemeinnütziger Bauten direkt"
in Verbindung zu setzen.

— Die pommerschcn Konservativen gegen Demo-
kratisierung . Am Donnerstag fand in Stettin ein außer¬
ordentlicher Parteitag der pommerschen Konservativen statt,
der von mehr als 4000 Personen besucht war . Nach einem
Vortrage des Generals der Kavallerie v. Vietinghoff über
„Kaisergewalt und Parlamentsherrschaft im Lichte der Za¬
berner Vorgänge" wurde auf Anregung des Präsidenten des
preußischen Abgeordnetenhauses v. Schwerin-Löwitz folgende
Entschließung angenommen: „Die heute zu mehreren Tau¬
senden aus ihrem Parteitag versammelten Konservativen
erblicken in den bei den letzten Reichstagsverhandlungen her¬
vorgetretenen Bestrebungen der demokratischen Parteien , die
konstituionellen Grundlagen der Reichsverfassung im Sinne
der parlamentarischen Regierung zu verschieben und in die
oberste Kommandogewalt des Kaisers einzugreifen, zurzeit die
größte Gefahr für den Bestand des Reiches. Sie sind bereit,
mit allen Volkskreisen und Parteien gemeinsam zu arbeiten,
die noch jetzt auf dem Boden unserer monarchischen Reichs-
Verfassung stehen. Wir erwarten, daß die Regierung unent¬
wegt und entschlossen jeder Verschiebung dieser Grundlagen
und jedem Angriff auf die oberste Kommandogewalt des
Kaisers mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln entgegen¬
trete, und werden hierin die Regierung stets aufs kräftigste
unterstützen." Nach Annahme der Resolution wurden Zu¬
stimmungstelegramme an den Kriegsminister und den Ober¬
sten v. Reutter gesandt.

— In England hat der Marineminister Churchill mit
seinen weitsehenden Flottenplänen in dem entscheidenden
Kabinettsrat den Sieg über seinen Kollegen von den
Finanzen Lloyd George und dessen Bedenken davon getragen.
Das war vorauszusehen, nachdem sich der Ministerpräsident
Asquith an die Seite Churchills gestellt hatte. Natürlich ist
das Marinegesetz Churchills, desselben Ministers, der so be¬
geistert von der Rüstungseinschränkung und dem Feierjahr
im Jlottenbau sprach, der Annahme im Parlament sicher,
obwohl die bevorstehenden Neuforderungen bei weitem
alles übertreffen , was an Marinewünschen je dem Parla¬
mente und dem Volke Englands zugemutet wurde, und ob¬
wohl das Defizit im Etat ungeheuer anschwillt. Von den
670 Mitgliedern des Parlaments gehören etwa 300 Abge¬
ordnete der konservativen Partei an, die für jede Marine¬
vorlage stimmt; aber auch von den Liberalen, die eine
schwache Mehrheit im Hause bilden, sind kaum hundert
Freunde der Sparsamkeit des Schatzkanzlers. Die englische
Marine wird im Laufe des Jahres nach Churchills Plane
um vier Riesenpanzer vermehrt werden und dazu wahr¬
scheinlich auch noch die drei Dreadnoughts erhalten , die
Kanada ablehnte. Damit wird das von Churchill selber
gebillitge Verhältnis der englischen zur deutschen Marine
von 16 zu '10 etwa verdreifacht.

— Orient . Von griechischer Seite werden dem Prinzen
zu Wied und der albanischen Frage keine Schwierigkeiten
gemacht werden, wie König Konstantin soeben persönlich
dem Vertreter der „Voss. Ztg." in Athen erklärte. Griechen¬
land begrüße vielmehr mit Freuden eine friedliche und
fortschreitende Entwickelung des benachbarten Albaniens.
Europa solle aber nicht vergessen, welche großen Opfer
Griechenland mit der Räumung des Epirus für die glück¬
liche Lösung der albanischen Frage gebracht habe, denn
Eprrus sei griechisches Land. Es sei daher nur recht und
billig, daß Griechenland für seine Opfer durch die Regelung
der Jnselfrage entschädigt werde und bis auf Jmbros und
Tenedos alle von ihm besetzten Inseln behalte. — Der
türkische Kriegsminister Ender Pascha, gegen den ein Atten¬
tat und sicher nicht das letzte geplant gewesen sein soll,
begann mit der Organisation der Militäraviatik , die nach
seinem Wunsche von dem französischen Flieger Vedrines
durchgeführt werden soll.

Lokales unü Provinzielles.
Dillenburg , 24. Januar.

— (Auszeichnunge  n.) Anläßlich des Krönungs-
und Ordensfestes haben laut „Reichs- und Staatsanz ." fer¬
ner erhalten : Schorn,  Gestütwärter in Dillenburg , das
Allgemeine Ehrenzeichen in Silber ; Gail  Ludwig , Ge¬
stüthofarbeiter in Donsbach, das Allgemeine Ehrenzeichen
in Bronze. Anläßlich des Höchsten Geburtstages Sr . Durch¬
laucht des Fürsten Friedrich II. von Waldeck und Pyrmont
geruhten Höchstderselbe dem Gestütwärter G ö b e l vom Kgl.
Landgestüt und dem Gestütwärter Kann  vom Kgl. Land¬
gestüt die silberne Verdienstmedaille zu verleihen. — Die
Ueberrcichung "der verliehenen Ehrenzeichen erfolgte heute
vor versammeltem Personal durch den Herrn Gestütdirektor
Vieler mit einer entsprechenden Ansprache an die Beliehe-
nen, und dem persönlichen Glückwünsche, daß sich die Be-
lichenen noch recht viele Jahre der Auszeichnungen er¬
freuen möchten.

— (Skilauf .) Wie man uns mitteilt , liegt auf der
Hirzenhainer Höhe geschlossener Schnee, und das Gelände

i eignet sich prächtig zum Skilauf, der denn auch von ver¬
schiedenen Herrschaften von hier und auswärts ausgeübt wird.
Die Scheldetalbahn (bis Station Hirzenhain)  bietet gute
Verbindung von hier aus und zurück.

Straßebersbach , 23. Jan . Lehrer Dietrich  von hier
j wurde in Vierstadt  als Lehrer gewählt.

Biedenkopf , 22. Jan . Im nahen Wetter wohnte ein
junges Mädchen bis zum frühen Morgen einem Tanzkränzchen
bei und begab sich dann zur Ruhe. Als es nach Stunden
erwachte, mußte es die Wahrnehmung machen, daß es völlig
erblindet war.

Hachenburg , 20. Jan . Eine verhängnisvolle
Ohrfeige.  Hier kamen heute morgen zwei Schreiner¬
gesellen in einen Wortwechsel, worauf einer dem anderen
eine Ohrfeige gab. Infolgedessen kam einer der Burschen
zu Fäll und erlitt einen .Beinbruch.  Der Verunglückte
mußte ins Krankenhaus gebracht werden.

Bad Ems , 21. Jan . Zum Stadtverordneten-Vorsteher
; wurde C. Rücker mit 19 Stimmen wiedergewählt. Als Vor-
- steher-Stellvertreter wird F. Ermisch, als Schriftführer Ober-
- stadtsekretär Kaul und als Stellvertreter E . Hantel wieder-
f gewählt. Der Ueberschuß der Stadtrechnung für 1912 be-
\ trägt 10 265,80 Mark. ,

Nassau, 22. Jan . P o stn e u b a u. Die Stadtgemeinde
j erbaut in der Mitte der Stadt auf ihrem Eigentum und
: auf ihre Kosten ein Postamt und gibt dasselbe dem Post¬

fiskus in Miete. Der diesbezügliche Vertrag ward heute
abgeschlossen. Das bisherige Postamt entspricht nicht mehr
den Anforderungen des gestiegenen Verkehrs und liegt zudem
an der Peripherie der Stadt . Diese Mißstände werden mit
dem Neubau behoben.

Frankfurt , 23. Jan. Der Polizei-Präsident von Frank¬
furt hat einem englischen Konsortium die Erlaubnis er¬
teilt , in Groß-Frankfurt elektrische Autobus-
Linien  zu errichten, trotz des Einspruchs des Frank¬
furter Magistrats . — Der 24jährige Ausläufer Oskar Lem-
berger, genannt Krug aus Mannheim, der bei einer hiesigen
Firma angestellt war und nach Unterschlagung von einkas¬
sierten Geldern -flüchtig ging, wurde in Karlsruhe ver¬
haftet. — In der Bethmannstraße wurden zwei Italie¬
nerinnen verhaftet,  die in einem .Geschäft die gekauften
Waren mit einem Zwanzigmarkstück bezahlt und dann
das Goldstück mit dem Wechselgeld eingestrichen hatten. —
Eine Sammlung  der „Franks. Ztg." zu Gunsten der
Frau Hopf,  die mit finanziellen Schwierigkeiten zu käm¬
pfen hat , erreichte bis heute die Höhe von 3500 Mk.

Homburg , 21. Jan . Der langwierige Streit der Stadt¬
verwaltung mit der Nachbargemeinde Gonzenheim über die
Verlegung der am Gonzenheimer Villenviertel belegenen
Hamburger Klärbecken ist jetzt durch ministerielle Entscheidung
zugunsten Gonzenheims entschieden worden. Homburg soll
ein neues Projekt nach dem sogenannten biologischen Ver¬
fahren vorlegen, sich aber bezüglich des Baugeländes mit
Gonzenheim zu einigen versuchen und sich bemühen, für
die Anlage einen Platz unterhalb des Ortes zu erhalten.
Ein Verbleiben der Anlagen an der gegenwärtigen Stelle

\ inmitten der Gonzenheimer Villenkolonie müsse aus ge-
| sundheitlichen Gründen als ausgeschlossen gelten.

Wiesbaden , 23. Jan . Der Regierungsrat Zimmer  in
j Wiesbaden ist zum Mitglied der der Regierung in Wiesbaden
« ungegliederten Oberversicherungsämter ernannt.

FC. Wiesbaden , 23. Jan . (L a n d e s a u s s chu ß. In
der am 22. und '23. Januar im Landeshause dahier unter
Vorsitz des Oberbürgermeister a. D. Dr. v. Jbell -Wiesbaden
stattgefundenen Sitzung des Landesausschusses wurden fol¬
gende Beschlüsse von allgemeinem Interesse gefaßt : Von
einem Bericht der Direktion der Nassauischen Landesbank
über die Tätigkeit der Nassauischen Lebensversicherungsan¬
stalt seit Beginn des Geschäftsbetriebes am 15. Nov. 1913,

j nach welchem bis zum 21. Januar 1914 573 Anträge mit
- 2 300 000 Mk. Bersicherungskapital eingegangen sind, nahm
i der Landesausschuß Kenntnis . — Mit der Beteiligung des
t Bezirksverbandes an dem zu bildenden Gewerbeförderungs-
[ ausschutz für den Regierungsbezirk Wiesbaden (Sitz Frank-
: furt a. M.) erklärte sich der Landesausschuß einverstanden,
j — Aus dem Meliorationsfonds für 1914 werden Beihilfeni im Gesamtbetrags von 50 000 Mk. bewilligt. Weiter wurden
5 aus dem Meliorationsfonds für 1914 vorbehaltlich der Be-
- reitstellung der erforderlichen Mittel durch den Kommunal¬

landtag Zuschüsse für Fluß - und Bachregulierungen in Höhe
von 10 225 Mk. bewilligt. — Aus Mitteln der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt wurden an 42 Gemeinden des
Reg.-Bez. im Ganzen '16 625 Mk. Prämien für Verbesse¬
rung ihrer Feuerlösch-Einrichtungen und 38 300 Mk. ge¬
ring verzinsliche Darlehen zur Anlegung von Hochdruck¬
wasserleitungen bewilligt.

Braubach , 22. Jan . Verschiedenes.  Heute rannte
I ein dem Schiffer Unkelbach aus Niederlahnstein gehöriges
« Kastenschiff mit heftigem Anprall wider die hiesige Lande-
? brücke, wodurch der Hinterteil des Schiffes vollständig ein-
S gedrückt wurde. Die Landebrücke blieb unbeschädigt. Ein
! Glück war es, daß das Schiff leer war, sonst wäre es sofort
- gesunken. Personen kamen nicht zu Schaden.

Fulda , 23. Jan . Nach mehr als fünfjähriger Bauzeit
ist, wie bereits gemeldet, der Durchschlag des Distel¬
ras  e n t u n n e l s im Stollen zwischen Schlüchtern und
Flieden erfolgt . Der Distelrasen ist ein 465 Meter
hoher Bergrücken, der Sattel zwischen der Rhön
und dem Vogelsgebirge. Der jüngste deutsche Tunnel ist
genau 3650 Meter lang und hat eine Steigung von 1 :100?

! er kürzt durch Ausschaltung der seitwärts und hochgelegenen
i Station Elm die Fahrzeit auf der Strecke Frankfurt -Berlin
• erheblich ab. Daß an dem Durchstich des Distelrasens (Bunt-
: sandstein) ein volles Jahr länger gearbeitet wurde, als
: man vvrhersehen konnte, liegt in den außergewöhnlichen
! Schwierigkeiten im Berg. Namentlich waren es zwei SteUen,



deren Ueberwindung viele Mühe kostete, Verwerfungsspalten,
275 und 150 Meter breit , wo der Druck des mit Ton , Kohlen
und Wasser durchmengten Gesteins so stark war , daß man
zur Fassung und Stützung Tübbings (halbrund gebogene
Eisenplatten ) einbauen mußte . Auch war besondere Sorg¬
falt nötig , um bei dem nachdrückenden „Rötling " vorwärts
zu kommen. Die Elmer Umgchungsstrecke kostet 15 Millionen
Mark , wovon lü/z Millionen allein aus den Distelrasen-
Tunnel entfallen . In diese Kosten sind eingeschlossen die
Erweiterung der Bahnhöfe Flieden und Schlüchtern mit
Anschlußgleisen . Der Distelrasen -Tunnel wird mit dem
Sommerfahrplan dem öffentlichen Betriebe übergeben werden.

vermischtes ? "
— Unsere Schutztruppe in Deutschsüdwestafrika besteht

iui Mai 25 Jahre . Aus diesem Anlaß und zur Erinne¬
rung an den 10 Jahre zurückliegenden Kolonialseldzug sollen
im Mai in Windhuk eine Festparade , Reiterspiele und sport¬
liche Wettkämpfe abgehalten werden.

— Südafrika nach dem Streik . Eine Versammlung
von Eisenbahnangestellten in Pretoria hat beschlossen, den
Streik für beendet zu erklären . Eine große Anzahl von
Arbeitern hat sich in den Werkstätten zur Arbeit gestellt.
Man erwartet , daß die Werkstätten nächste Woche ihren
Betrieb mit der vollen Zahl von Arbeiter aller Grade ein¬
schließlich der Kesselschmiede wieder aufnehmen werden . —
In Kapstadt sind alle Stampfwerke in den Gruben wie¬
der im Gange . In der New Kleinfonteingrube begann
heute die Arbeit mit 100 Stempeln . In der Van Rhngrübe
haben beide Stampfwerke die Arbeit begonnen . Eine stetige
Rückkehr zu normalen Verhältnissen ist überall gesichert.

— Zum Tabaktrust -Skandal , gegen den die Regierung
mit begrüßungswerter Energie vorging , schreiben die „Leipz.
R . N." : „Es liegt ein unheimlicher Gedanke darin , daß
unser Volk in völlige Abhängigkeit von der Willkür trans¬
atlantischer Milliardäre geraten könnte . Gibt es darum
gesetzliche Handhaben , die Gefahr schon im Keime zu
ersticken, so soll man sie getrost benutzen , selbst auf die
Gefahr hin , daß sich ein riesiger Lärm erhebt . Nur soll
man sorgen , daß der Schlag nicht ins Wasser geht ."

— Partei treuer Niedersachsen nennt sich die braun¬
schweigische Welfenorganisation neuerdings . Die Meldung,
die Partei habe sich aufgelöst , war also unrichtig . Die
-Organisation besteht weiter und segelt nur unter anderer
Flagge.

— Ein neuer Bonapartc . Die Prinzessin Viktor Na¬
poleon , geborene Prinzessin Klementine von Belgien , hat
einem Knaben das Leben geschenkt.

— Aus dem pommerschcn Hochwassergebiet . Nach¬
richten aus dem Hochwassergebiet zufolge stehen in dem Kreise
Köslin allein 17 000 bis 18 000 Morgen Land noch unter
Wasser, das mit dickem Eis bedeckt ist. Darunter befinden sich
etwa 15 000 Morgen am Jamunder See und über 1000 Morgen
bei Plenshagen . An der Ostsccküste von Hinterpommern hat
eine ganze Reihe von Gemeinden teils durch den Abbruch
der User, teils durch Fortspülung bei der Sturmflut ganz be¬
deutende Verluste an Land und Häusern zu beklagen. Dg
die Betroffenen in der Hauptsache arme See - und Haffischer
sind, ist dringende Hilfe erforderlich. Das Bureau befindet
sich in Berlin , Alsenstraße 10.

— Der Prozeß um den Nachlaß des Königs Leopold.
Der Prozeß , den die beiden Töchter des Königs Leopold,
Prinzessin Luise von Koburg und Gräfin Stefanie Lonhah,
um den im Kredit Lhonais hinterlegten Nachlaß ihres Vaters
mit dem belgischen Staat geführt haben , scheint nun aus der
Welt geschafft zu sein. Gestern Abend haben die Anwälte der
beiden Prinzessinnen im Justizministerium einen endgültigen
Vergleich mit der Regierung geschlossen.

Wetzlar . (Strafkamme r.) Wegen rückfälligen Dieb¬
stahls lunr der Arbeiter F . H. von Krefeld, z. Zt . in Unter¬
suchungshaft , angeklagt . H. hatte im August v. Js . einem
Dillcnburgcr Gärtnereibesitzer ein Fahrrad im Weite von
180 Mk. gestohlen und es nachher für 7 Mk. an einen Arbeiter
verkauft . Der Gerichtshof diktierte ihm 6 Monate Gefängnis
zu . — Ebenfalls wegen Diebstahls hatte sich der Erdarbeiter
E . H. von H a i g e r zu verantworten Da er im heutigen
-vermin nicht erschienen ist, wird ein Haftbefehl gegen ihn
erlassen . - Die Viehhändler L. L. II. von Ehringsh ausen
und « . H. von H a i g e r waren wegen Uebertretung des
Viehseuchengesetzes angeklagt . Der Ehringshäuser hatte in
Ullendorf bei Haiger für den Haigerer eine tuberkulöse Kuh
ge lau ft. , Der Angeklagte H. hatte sie dann ohne polizeiliche
Genehmigung ausgeführt , obschon ihm bekannt gemacht war,

„fl dürfe . L. wurde freigesprochen, H. erhält
Uti . Geldstrafe . — Das Dienstmädchen H. N. aus Oppeln,

ti » *ttt Strafhaft , war vom April bis Mai 1913 bei
elner Kantinenwirtin zu Dillenburg  in Stellung ge-
«wnff ,Unö ihrer Dienstherrschaft in dieser Zeit einenCsWKf r. MJ ICH |WJC11 1U/U11 IU glUCU

6etC iJ ' tafl don 16 Mk. gestohlen. Unter Einbeziehung einer
strafe

I/oungshaft wurde angerechnet . — Zuletzt kam eine Pribat-

it,- - 1̂ dom Schöffengericht Dillenburg erkannten Gefängnis-
sauin 2 Wochen, erkennt die Strafkammer auf eine Ge-

angnjsstrafe von 3 Monaten und 3 Tagen . Die Unter-

j m.af 8 f 8 Rittergutsbesitzers v. Bod elschwingh,  des
. G vntiven Landlagskandidaten vom vorigen Jahre , gegen

kla
lons . .

Mitglieder  des hiesigen n atio  n all iß  c =
i>ci- C' fl P " ^ ieivor st a ndes  zur Verhandlung . Gegenstand

ist cin  Inserat , welches im „Wetzl. Anz." Nr . 109
bei GelenEfi . 1913 erschienen war . Ueber die Sache ist schon
Jreisuv » s ber Schöffengerichtsverhandlung , die mit einem
Perbnnv ? öeendet hatte , berichtet worden . Auch die heutige
foverfvpirs bor der Strafkammer führte zu etnenr frei-
Kosten Erkenntnis , welches dem Privatkläger zugleich die
die -5-rtKc“ Verfahrens auferlegt . Das Urteil erkennt zwar
betreHe»^ n îner Beleidigung des Privatklagers durch die
blagtci, ^ -Erzeige an , auch stellt es fest, daß den Ange-
stehe , ,,, er. ^ l >utz des § 193 des St .-G.-B. nicht zur Seite
5ciq c' tlrf ’ f bie Erklärung , gegen welche die beleidigende An-
^üssckuü^ , uicht vom Privatkläger , sondern vom Wahl-
isr. 1 . cr  bereinigten rechtsstehenden Parteien ansgegangen
ba ^ Verurteilung könne es gleichwohl nicht kommen,
Pufkwr,,,l ^bandlung über die Täterschaft keine ausreichende
Parteio,gegeben  habe und angeklagte nativnnllibcrale

' andsmitglieder bestreiten , die Täter zu sein.
- — A --« « (Wetzl. Anz.)
^ " SesundeqEinbeck,  20 . Jan . Ein junges,
Vrsorg„ ^ Mädchen wollte am Dienstag abend noch eine
kriegt ois ^chen . Schon hatte es Hut und Mantel an-
üch in pjp plötzlich über Unwohlsein klagte . Es setzte

üickn w °t aecfe  und schlief ein . Bis jetzt ist das Mädchen
§u rrweck,-,, ter. T erwacht . Alle Mittel , es aus diesem Schlaf
ffudeltx ? vergeblich gewesen. Der Arzt , der es be-
„ Uch bei' hp»- baß alle Organe in bester Ordnung sind.

der Nahrung , die der Schlafenden ein-
^ °rnnters ^ !° ° ^ fie niĉ ~ Florenz,  22 . Jan.

op ' ' st gettep« ^ " " 9 gegen den Dieb der Mona Lisa , Peru-
8eit ^ei -)tn!l a-lenb  öu Ende geführt worden . Die Anklage

9 a , st auf Diebstahl erhoben worden , und zwar

unter erschwerenden Umständen , da es sich um ein Objekt von
unersetzlichem Werte handelt . Die Verhandlung gegen ihn
wird am 26. Februar stattfinden . — Trier,  23 . Jan . Der
Kraftwagen  eines Hetzerather Arztes verunglückte
infolge der Glätte des Weges bei Schweich. Der Arzt ist
schwer verletzt ins Schweicher Krankenhaus gebracht worden,
der Wagen ist zertrümmert . - S cha n g h a i , 23. Jan . Hier
rst die Gattrn des deutschen Fleischermeisters Richard Neu¬
mann ermordet  aufgefunden worden . Der Mord , der ln
früher Morgenstunde begangen worden ist, veranlaßt große
Aufregung m Schanghai . Die Frau ist arg verstümmelt
worden . Der Mörder hatte ihr u . a. mehrere Finger abge-
sthmtten , offenbar um sich in den Besitz der Ringe zu setzen.
Der Wert der gestohlenen Juwelen und des entwendeten
Geldes wird auf 4000 Pfund geschätzt. Die Brutalität , mit

das Verbrechen ausgeführt worden ist, läßt daraus
i schließen, daß noch andere Beweggründe als bloßer Raub-
; mord vorliegen . Der Gatte der Getöteten , der ein großes
! Geschäft in Schanghai besitzt, befand sich zur Zeit des Mordes

ur emem Krankenhause . Die Frau war mit einem chinesischen
i Wiener allein im Hause, der jedoch der Tat nicht verdächtig

ist. — Niederschelden,  23 . Jan . Ein tragischer Un¬
fall  ereignete sich in der vergangenen Nacht in der Gießerei
der „Charlottenhütte " Hierselbst. In der Pause zwischen
nf .H. . 1 Id ' begaben sich einige Arbeiter , darunter der
21iahrige Karl Debus aus Niederschelden , zum Ausrnhen
in den Gasofen , der seit Mittwoch !außer Betrieb war . Debus
war weiter in den Gasofen hineingekrochen , als seine Kame¬
raden , und hatte sich hingelegt . Nach Wiederbeginn der Ar¬
beit um 1 Uhr wurde er vermißt , und nach einigem Suchen
fand man ihn tot im Gasofen . Alle sofort angestellten
Wiederbelebungsversuche , auch mit dem Sauerstoffapparat,
waren ohne Erfolg . Wie man hört , wird der Gasofen des
öfteren von den jüngeren Leuten zum Aufenthalt während
der Panse benützt . Infolge der Kälte sind jedenfalls die
Gase nicht abgezogen und ein blühendes Menschenleben hat
das mit dem Tode büßen müssen . — Laasphe,  23 . Jan.
U n f a l l . Gestern Morgen wurde ein Fuhrwerk der Bier¬
brauerei Bosch, das mit Eis beladen war , beim Bahnüber¬
gang in der Nähe der Ziegelei von dem um 8.12 Uhr hier
abfahrenden Zuge erfaßt.  Hierbei wurde ein Pferd so
schwer verletzt , daß es sofort getötet werden mußte . Der ju¬
gendliche Fuhrmann wurde bei dem Anprall gegen einen
Zaun geschleudert und erlitt Verletzungen.

Wettervorhersage für Sonntag , den 25. Januar : Noch
trocken, doch zeitweise etwas wolkig, allmählich Milderung
des Frostes._

" .... ^ Zerrte Nachrichten.
24. Jan . In der Banmwollfabrik von

H. Pürble , eine Filiale der Stuttgarter Firma Wolf & Söhne
brach gestern Großfeuer aus . Das Fabrikgebäude ist voll¬
ständig zerstört.

, München , 24. Jan . Die wiederholt aufgetretenen Ge¬
rüchte über den Rücktritt des Kultusministers v. Knilling ge¬
winnen immer mehr an Boden . Es heißt , daß die Demission
des Ministers in wenigen Wochen erfolgen wird.

Paris , 24. Jan . Zur Flottendemonstration
vor Balona.  Wie das „Journal " aus Petersburg mel¬
det, hat die russische Regierung der von den Großmächten
geforderten Flottendemonstration vor Balona ihre Zustim¬
mung erteilt . Der russische Kreuzer „Oleg " wird sich an der
Demonstration beteiligen . Obgleich die Regierung nicht be¬
absichtigt , sich in die inneren Angelegenheiten Albaniens
einzumischen, so will sie doch durch Entsendung eines .Kreu¬
zers der Demonstration einen internationalen Charakter ver¬
leihen.

Paris , 24. Jan . In hiesigen politischen Kreisen hat
die Entwickelung der Lage in Albanien große Beunruhiguna
heroorgerufen , die noch erheblich durch die ungünstigen De¬
peschen über die dortigen Zustände gestärkt wird . Man be¬
furchtet vor allem eine unerwartete Einmischung der Türkei,
deren kriegerische Vorbereitungen trotz aller Ablengnungs-
versuche keinen Augenblick bezweifelt werden . Es herrscht
die Meinung , daß, Esscrd Pascha mit seinen Verhandlungen
in der internationalen Kontrollkommission kein ehrliches
Spiel treibt . Man nimmt an , daß er im gegebenen Augen - ^
blick die Maske abstreifen wird und zu Fzzet Pascha ' sich  ^
schlagen wird . Eingetroffenen Privatmeldungen zufolge hat '
Jzzet Pascha die türkische Hauptstadt verlassen . Er soll ;
srch auf dem Wege nach Brindisi befinden.

Paris , 24. Jan . Der Korrespondent des „Matin " will
aus guter Quelle erfahren haben , daß Zabcrn nur dann eine
neue Garnison erhalten soll, wenn gewisse Garantien ge¬
boten werden und formell versprochen wird , daß in Zu¬
kunft die Soldaten weder belästigt noch beleidigt iverden.

Athen , 24. Jan . Man verfolgt hier die türkischen Trup¬
penbewegungen in Klein -Asien mit großer Besorgnis . Die
Zahl der Truppen , die an der kleinasiatischen Küste zusam¬
mengezogen werden , wächst von Tag zu Tag . Drei Batail-
lone stehen bereits gegenüber Mhtilene in Aviali , 3000 Mann
M Drkeli und 5000 Mann in Pergame.

Saloniki , 24. Jan . Türkische Offiziere studieren, ohne
hierbei von den Bulgaren behindert zu werden , die Stellun¬
gen bei Xanthi , Gümüldschina und Dedeagatsch . Auch die
Bulgaren verstärken ihre Truppen an der serbischen Grenze
Eine Division bulgarischer Truppen ist nach der Gegend von
S trunritza abgegangen.

Für die Redaktion verantwortlich : Lu dw . Weiden back.

Ich empfehle Ihne « ,
einen Versuch mit Maggis Suppe»
zu machen . Sie werden überrascht
sein und diese vorzüglichen Suppen
nicht mehr missen wollen . — Es
gibt mehr als 40 Sorten davon

Woeftemif
Knorr

Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Sonnabend:
Sonntag:

Knorr -Grünkernsuppe
„ Neissuppe

Knorr- Eierriebelesuvve„ Blumenkohlsuppe
Knarr- Hausmachersuppe

„ Frankfurter suppe
Knorr -Königiusuppe

48 Sorten Knorr -Suppen.

1 Würfel 8 Teller 10 Psg.
i

Kurtftge werBefcfiufe Offen Bacß a .M.
Ausbildung von Schülern und

Schülerinnen.
Großh . Direktor Prof ESerBardf.

Hochträckuche VogelsbergerKuh
zu verkaufen bei
Wily . Peter Hild , Eibach.

Junge schwere,frischmelkende

sjr Kuh

Zucht -u . Legegeflügcl,
Bruteier, Geräte, Siälle,
Futter lief. Geflügelhof
in Mergentheim 302.

Katalog gratis. Wiederverk.  ges.
Ein junges fleißiges

Diriistmädihk«
gesucht . Hauptstrahe 88.

Eine Scheune
mit 4 Ruten Garten zu ver¬
kaufen . Näheres <253

Uferstraße iS.

Mädchen
gesucht, welches mit B 'eh um¬
gehen kann auf sofort oder
Ostern . Bickerei Schneider,

W 'ssenbach (Dtükreis ).

GlDm MchuW
zum 1. April 1914 zu beziehen.

Näheres Uferstraße 2.

(oflsriesländ . Rasse ) 19—20I -tr.
Milch , sowie ein schönes

Matterkalb
verkauft Karl Hofheinz,
254 ) Manderbach.

2 Kühe1 Wd
wegen Sterbsall zu verkaufen.

Näheres b. Ernst Klaas,
Langenaubach , Dtllkreis.

Eine Boaelsberger (263

Fahrluh,
Anfang Febr . kalbd , (5 . Kalb ),
ins Herdbuch eingetragen , steht
zu verkaufen bet

Paulus Leinweber III-,
Holzhausen b Gladenbach.

(Krs . Biedenkopf .)

1 trächtiges
Sciaweln

zu verkaufen . (215
A . Oppermann,

Nanzenbach.

Garten
in den Wavpern , 11 Ruten
groß , Umständehalber billig
zu verkaufen . (257

Näheres in der Geschäftsst.

Schöne abgeschlossene 236

Wohlfahrt8-Lo8e
a Mk 3,60 . 10167 Geldgew
Ziehung vom 19 — 21. Februar

gewinn 7500040000
30000 Mk. bares Geld.

Schles . Holst. Lose
&50Pfg , 11 L«8e5Mk.

Ziehung 18 . März.Scbies. Loseai NR.
11 Lose 10 Mk. Zieh . 10 . febr.
ßüctieiier Losea2 Nh.

11 Lose 20 Mk. Zieh . 30 März
(Porto 10 Pfg. jede ListeZoPtg .)

versendet Glücks -Kollekte

H. Deecke , Kreuznach.

mit Küche und allem Zubehör
per 1. April zu vermieten.

Näheres Geschäftsstelle.

Frivstr« Nürnbrrger

Olhskmiiliiil-Kllllit
empfiehlt Fr . Schäfer,

gegenüber dem Rathaus.
Landwirte ! !

Kauft
transport.
LausvaL-
öfen nnd

Kkeilch-
räuchcr nur

bet der ersten und größten
Svezialfabrtk Deutschlands

Anton Weber , Nieder-
breifig t. Rhld . deren Fa¬
brikate als die besten und
billigsten bekannt sind Neueste
Preisliste gratis . Biete Zeug¬
nisse über 10-jährig . Gebrauch.
Ueber 40000 Stück geliefert.

Fst. froni Gervais
ii. Fromose de Brie

empfiehlt Fr . Schäfer
gegenüb er dem Rathaus.

Lehrling
gesucht . Eintritt sosoit oder
bis Oneru.

Alb . Hunkirchen,
Lack- u. Farben -SpezialhauS,
Dillenburg , Bvhnhojstr. 6.



Des Rauchers Freude!

•99 KoraUnme“
die neue 7 Pfg. Kaiser -Cigarre . .

„Rbeliigold“
die bevorzugte 7 Pfg . Fehlfarben - Cigarre

sind für Qaalitätsraucher unschätzbar,

.—  Fast überall erhältlich ! :

f PIANINOS-FLÜGEL■HARMONIUMS^
Vertretung von SteinwayL Sons, Bechstein, Berdux, Feurich, Hofberg, Kuhse,
Mannborg, Neumeyer, Perzina, Sehiedmaver, Thürmer, Billigste bis hochfeinste
Modelle. Höchster Bar-Rabatt. Kleine Raten. Langjährige Garantie.

Pianos , und Harmoniums zu vermieten [2298
(2—12 Mark monatlich ), bei Ankauf Mie gutschrift. Werkstätte für alle Reparaturen
Klavierstimmen. Aufpoiieren von Pianos. — Pianola — Phonola, — Welle-

Mignon Piano. — Phonola-Piano.

WILH. RUDOLPH in GIESSEN |
Fernsprechej 389Grösst!. Hess. Hoflieferant Seltersweg 91.

Engros -Verkauf durch

Franz , Cigarren-Grofliiandlung.
Dlllenbnrg.

Holz-Verfteigerung.
Oberförsterei Oberscheld versteigert Samstag , den 31.

Jamrar , vorm, von 10 Uhr ab bei Wirt Zimmermann in
Bottcnhorn aus den Forstorten Alte Kuhweg(Distr. 8a/o),
Waldeck (Distr . 15 a, 16a/b ) und Koppe (Distr . 1a ) des Schutz¬
bezirks Wallenfels (Fstr . Wagner in Schwellengrund ) Buchen:
15 Rm . Ntzscht., 555 Rm . Schl . 212 Rm . Kppl., 53,60 Hdt.
Wlln . Nadelholz : 24 Rm . Schi . u. Kppl.

Die betr . Bürgermeistereien werden um rechtzeitige orts¬
übliche Bekanntmachung ersucht. _ _Holz-Vevfteiftevm&a

Oberförstcrci Oberscheld versteigert am Mittwoch, den
4. Februar , vorm, von 10 Uhr ab bei Aug . Möbus
in Oberscheld aus den Schutzbezirken:

1.  Nanzenbach (Fstr . Gros ) Forstort yirzenhainerberge (109,
110, 111) etwa : Sichen: 5 Rm . Kppl., 2 Rm . Rsr . I, Buchen:
880 Rm . Schi ., 240 Rm . Kppl., 20 Rm . Rsr . I.

2. paulrgrube (Hegm. Grätz) Forstort hohekoppe (95, 96)
und Nochenberg (97, 98) etwa : Eichen: 4 Rm . Scht . n. Kppl.,
Buchen: 700 Rm. Schi., 250 Rm. Kppl., 200 Rm. Rsr. I,

Die betr . Bürgermeistereien werden um rechtzeitige orts
übliche Bekanntmachung ersucht.

Fst. rrrss. SaLaL
mit Majonnaise

empfiehlt Fr . Schäfer,
gegenüber dem Rathaus-

Freundl . 8 Zimmerwoh «.
abgeschl. Etage nebst Zubeh.
zu vermiet. 8fd . Stein 4.

Soeben ein getroffen:

die ersten Frühjahrs-Neuheiten
fertiger

Konfirmanden- und
: Kommunikanten-Kleider:
weiss, schwarz und farbig, in reiner 'S ST4V
Wolle u. in reizenden Fassons von M. an

J. Pfeffer=Giessen

- I

HoizuerKauf äst Mizi.Oäerlörstsref Haljer
am Zreitag , den b. Zcbruar 1914, von vorm . 10 Uhr ab in
der Gastwirtschaft Klo ft zu Steinbach.

Es kommen zum Verkauf:
Schutzbezirk Steinbach: Distr. 31 Tiergarten : Lichen: 3Rm.

Scheit , 9 Rm . Knüppel ; Buchen: 2 Rm . Scheit , 11 Rm.
Knüppel ; Nadelholz : 3 Rm . Scheit , 25 Rm . Knüppel . Distr. 39b
Kalkseite : Buchen: 265 Rm . Scheit , 271 Rm . Knüppel ; Nadel¬
holz: 4 Rm. Knüppel.

Die Herren Bürgermeister werden um rechtzeitige orts¬
übliche Bekanntm achung ersucht. _ __

Menbmger Beamteiwrein.
Heute Sonnabend , 24 . Januar 1014 , adds . 8 '/- Uhr

im Hotel Neuhoff 259

Ha«pt-Nsrsamml«ng
anschließend: KmskrSgkburisillgliSMfNkrS mit Damen.

so/ *7cAm OßJ

m Liebig ’sS
|i Fleisch -Extrakt g
iS » » « ® » “ “'

I

Kekaunlmachung.
Der Schmiedemcister Ludwig Wilhelm Stoll von hier

beabsichtigt, vor der Bornhccke in hiesiger Gemarkung eine
2 Meter breite Stanschlense zu errichten und im Anschluß
hieran einen von dem Kuhbach abzweigenden Bewässerungs¬
graben auf eine kurze Strecke zu erweitern.

Der Zweck des Unternehmens soll der sein, um das
Wasser des Kuhbaches zum Betriebe einer Steinzerkleincrungs-
maschine nutzbar zu machen.

Gemäß 8 17 der Gewerbeordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. Juli 1900 bringe ich dies mit dem
Bemerken zur öffentlichen Kenntnis , daß etwaige Einwen¬
dungen , soweit sie nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhen,
binnen einer Ausschlußfrist von 14 Tagen , vom Tage der
Ausgabe dieser Kreisblattnummer ab gerechnet, bei mir schrift¬
lich in zweifacher Ausfertigung oder zu Protokoll anzubringen
sind. Nach Ablauf der angegebenen Frist können Einwendungen
nicht mehr erhoben werden. Zeichnung und Beschreibung der
Anlage liegen in meinem Geschäftszimmer offen.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen Ein¬
wendungen beraume ich Termin auf Freitag , den 13.
Februar  d . Js ., vormittags 10 Uhr in meinem Geschäfts¬
zimmer an und mache gleichzeitig darauf aufmerksam, daß im
Falle des Ausbleibens des Unternehmers oder der Wider¬
sprechenden gleichwohl mit der Erörterung der Einwendungen
vorgegangen werden wird.

Scchshcldcn , den 24. Januar 1914.
Die Ortspolizeibehörde : Müller,  Bürgermeister.

Landwirtschaftlicher Verein.
Montag , den 26 . Januar dss . Jhs . adds . 8 '/, Uhr:

General -Versammlung
im Vereinslokal.
T aaesordnun  g:

Rechnungsablage. — Borstandswahl . — Verschiedenes.
_ _ Der Vorstand.Mer-Braaerel Köln-EMeM

Rietfemtendis.
Wir empfehlen unsere erstklassigen Spezial -Biere

in Flaschen:
ff. Deutsch-Pilsener 7i Fl. 30 M. V- Fi. 15 %

Export . . . „
Lagerbier . . „

Porter Kraftbrer„
Bestellungen werden sofort ausgesührt.

Hanptniederlage: Friedrich Groß,
_ Maröachüraße 25. _

Alice-Schulverein Abteilung II,
Giessen , Steinstrasse 10.

a) Hauswirtschaftliches Seminar:
ljähriger Lehrgang mit staatlichem Examen.

b) Handarbeitsseminar:
ljähriger Lehrgang mit staatlichem Examen.

c) Haushaltungsschule:
1„jähriger Lehrgang.

d) Kochschule:
Dauer der Kochkurse 36 Vormittage. 177Unterricht 3mal wöchentlich.
Beginn aller Kurse 1 April. Wohnung u. Verpflegung

für auswärtige Schülerinnen in der Anstalt . Anmeldungen
bis spätestens 15. Februar erbeten. Nähere Auskunft und
Prospekte durch die Anstalt,

25 1t ff „iS ft
20 ft ff „10 ft
20 tt ff „10 ft

10 Prozent Rabatt auf
W arme

Unterkleider
Jacken — Hosen — Hemden,
Lungenschützer — Kniewärmer,
Leibbinden — Schlüpfer,

Handschuhe
gestrickte Stoff- u. gefütterte Leder-

W intermützen
zum herunterschlagen,

Ohrenschützer.

€ . Laparose.
Etnikk gurerhaltene (258

~ Pmrrvs imd Harmoniums“
äußerst billig abzugeben.

Hermann Kring , Struthütten , b. Herdorf.

ejk'dj beabsichtige mein in der Nähe des neuen Bahnhofes
<5r in Haigcr belegenes Kangrundstnck (Straßenecke
gegenüber Hotel Nassau, unterhalb der Steinfabrik ) groß
ca. 53 Ruten , zum festen Preis von M . 190.— pro Rute
unter der Hand gelegentlich fit verkaufen.

Die Hälfte des Wertes kann gegen Eintragung für
längere Jahre stehen bleiben.

Ferner ist Verkäuflich: Parz . 104, Kartenbl . 51, Acker
am Köppel mit 23 Obstbäumen, groß 54 Ruten zum Preis
Von M . 16.— pro Rute.

Otto Schneider i« Hülserberg bei Crefeld.

Todes-Aryrlge.
Am Freitag Nackmittag um 4'/, Uhr entschlief

saust un 'ere liebe Mauer , Schwieger- und Groß¬
mutter, Frau

ISlisahetti HI etz
geh. Manderbach

im 66 Lebensjahre Um ftüe Teilnahme bitten
namens der trauernden Angehörigen

Heinrich Zei und Frau
Emma geö. Metz.

Dillenburg,  24 . Januar 1914.
Die Beerdigung findet statt am Sonntag nach¬

mittag um Sali  Uhr-
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